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Verhandlungsschrift 
 

über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
vom 23. März 2023 um 19:30 Uhr 
im Sitzungssaal der Gemeinde, Markt 16. 
 
Anwesende: 
 
1.   Bgmin Barbara Payreder als Vorsitzende 11. GR Alexander Plaimer 
2.   Vz.-Bgm Manfred Nenning 12. GRE Gerald Schöfer 
3. GV DI. Florian Kloibhofer, BSc. 13. GRE Gerald Hölzl 
4. GV Karl Holzweber 14. GRE Andreas Hinterleitner 
5. GR Ludwig Peirleitner 15. GV Kurt Steindl 
6. GR Marlen Nenning 16. GR Helmut Leonhartsberger 
7. GR Johannes Haider 17. GR Christian Steindl 
8. GR Hildegard Payreder 18. GR Alona Kaindl 
9. GR Sandra Cárdenas Lara 19. GRE Karl Heindl 
10. GR Martin Kloibhofer   

 
Der Leiter des Gemeindeamtes und als Schriftführer: AL. Mag. Erwin Haderer, M.A. 
Als Zuhörer sind anwesend: Für TOP 2 Herr Dipl.-Ing. Andreas Pühringer 
 

entschuldigt: 
GR Leopold Enengl 
GR Walter Prandstätter 
GR Peter Scherscher 

GRE Christian Steinkellner 
GR Gebhard Prandstätter 
 

 
Ersatz/für: 
GRE Gerald Schöfer ÖVP für Peter Scherscher 
GRE Gerald Hölzl SPÖ für GR Leopold Enengl 
GRE Andreas Hinterleitner SPÖ für GR Walter Pabneukirchen 
GRE Karl Heindl LISTE für GR Gebhard Prandstätter 
 
Die Bürgermeisterin Barbara Payreder eröffnet als Vorsitzende die Sitzung des Gemeinderates um 
19:30 Uhr und stellt fest, dass 
 

a)  die Sitzung von ihr als Bürgermeisterin einberufen wurde; 

b)  die Verständigung hierzu gemäß den vorliegenden Zustellnachweisen an alle Mitglieder bzw. Er-
satzmitglieder zeitgerecht am 16. März 2023 unter Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgt ist; die 
Abhaltung der Sitzung durch Anschlag an der Amtstafel am gleichen Tage kundgemacht wurde; 

c)  die Beschlussfähigkeit gegeben ist. 
 
AL Mag. Erwin Haderer, MA wird zum Schriftführer bestellt. 
 
Sitzungsprotokoll: 
Das Protokoll der letzten Sitzung vom 09.02.2023 liegt noch während der Sitzung für die Gemeinde-
ratsmitglieder zur Einsichtnahme auf und gilt nach Ablauf der Sitzung als genehmigt. 
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Auf Antrag der Bürgermeisterin beschließt der Gemeinderat einstimmig durch Handerheben die Ab-
stimmungsart durch Handerheben festzulegen. 
Sodann geht die Bürgermeisterin auf die Tagesordnung über. 
 

Tagesordnung: 
 
1. Begrüßung, Beschlussfähigkeit, Protokoll 

2. Vorstellung des Siegerprojektes „Amtsgebäude Neubau“ durch das Architekturbüro SLP von Dipl.-

Ing. Pühringer 

3. Bericht der Bürgermeisterin 

4. Bericht Bauausschuss 

5. Bericht Kulturausschuss 

6. Bericht Umweltausschuss 

7. Bericht Sozial- und Familienausschuss 

8. Bericht Wirtschaftsausschuss 

9. Bericht des Prüfungsausschusses vom 13. März 2023 (Prüfung RA, KiGa-Abgang) – Kenntnisnahme 

10. Bericht des Prüfungsausschusses vom 13. März 2023 (Prüfung Umrüstung Straßenbeleuchtung) – 

Kenntnisnahme 

11. Pfarrcaritas-Kindergarten – Abgangsdeckung 2022 - Beschlussfassung 
12. Kassen-, Haushalts- und Vermögensrechnung 2022 (Rechnungsabschluss 2022) - Beschlussfassung 
13. Annahmebeschluss des Finanzierungsplanes „Neubauvorhaben Rot-Kreuz-Ortsstelle in Grein“ – 

Ges-2019-329565/44-Re vom 13. Februar 2023 iVm. IKD-2019-519399/44-KT vom 02. März 2023 
– Beschlussfassung 

14. Bestellung eines neuen Pflichtbereichskommandanten und Stellvertreter für die Freiwilligen 
Feuerwehren im Gemeinde- (Pflichtbereichs-)gebiet der Marktgemeinde Pabneukirchen 

15. Bestand- und Superädifikatsvertrag ASZ-Grundstück abgeschlossen zwischen Marktgemeinde 

Pabneukirchen und Bezirksabfallverband Perg – Beschlussfassung 

16. Änderung Flächenwidmungsplan Nr. 3 / Änderung Nr. 16 „Anpassung Neubau ASZ“ / 
Baulandsicherungsvertrag /Stellungnahmen der Fachabteilungen – Einleitung 
aufsichtsbehördliches Genehmigungsverfahren - Beschlussfassung 

17. Beratung/Grundlagenforschung „Erhaltungsbeitragsverordnung - § 28 Abs. 3 Oö. ROG“ – 

Beschlussfassung 

18. Vollziehung Baulandsicherungsverträge hinsichtlich fristgerechter Bebauung – Beschlussfassung 

19. Ansuchen um „Bauzwangverlängerung“ – Fam. Gassner (Markt-Süd) - Beschlussfassung 

20. Vollziehung Baulandsicherungsverträge hinsichtlich Infrastrukturkostenbeitrag – Beschlussfassung 

21. Amtshaus – Vermietung ehemalige Posträumlichkeiten an Sandra Plaimer – Mietvertrag - 

Beschlussfassung 

22. Allfälliges 

 
TOP 1) Begrüßung, Beschlussfähigkeit, Protokoll 
 
Die Bürgermeisterin begrüßt die anwesenden Mitglieder zur Gemeinderatssitzung. Sie stellt die Be-
schlussfähigkeit fest. Das Protokoll der letzten Sitzung liegt noch während der Sitzung für die Gemein-
deratsmitglieder zur Einsichtnahme auf und gilt nach Ablauf der Sitzung als genehmigt. 
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TOP 2) Vorstellung des Siegerprojektes „Amtsgebäude Neubau“ durch das Archi-
tekturbüro SLP von Dipl.-Ing. Pühringer 
 
DI Andreas Pühringer vom Architekturbüro SLP präsentiert das Siegerprojekt. Dies erfolgt vorab in 
der Gemeinderatssitzung, sobald eine Kostenschätzung vorliegt und es eine Rückmeldung zum Kos-
tendämpfungsverfahren seitens des Landes gibt, wird es der Bevölkerung vorgestellt. 
 

 
 

TOP 3) Bericht der Bürgermeisterin 
 
Die Bürgermeisterin bedankt sich für die Organisation und Durchführung des Faschingsumzugs und 
des Kinderfaschings, insbesondere bei Marlen Nenning und Sandra Cardenas. 
 
Maibaum 
Termin: 30. April. Blumen sind bereits gebunden, grundsätzlich ist anzumerken, dass es schwierig ist, 
freiwillige Helfer und Helferinnen zu finden. Man wird sich hier etwas überlegen müssen, wie dies in 
Zukunft gehandhabt wird. 
 
Seminar Info.Sicher 
Es handelt sich um ein Onlineseminar zum Thema Betrug im Internet, Phishing-Mails, etc. Gerne kann 
auch ein Raum zur Verfügung gestellt werden, wenn zB mehrere Personen gemeinsam teilnehmen 
möchten. Bis Ende März besteht noch die Möglichkeit sich anzumelden. 
 
Stammtisch f. pflegende Angehörige 
Startveranstaltung am 29. März, wurde von der Community Nurse Andrea Holzer in die Wege geleitet. 
In der Zwischenzeit hat Manuela Burgstaller übernommen. In Pabneukirchen haben sich Karolin 
Schwaiger und Christine Praher bereit erklärt, den Stammtisch f. pflegende Angehörige zu leiten. Die 
Nachbargemeinden sind informiert. 
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Bundessieger Lehrlingswettbewerb 
René Steinkellner hat den Bundeslehrlingswettbewerb f. Installations- und Gebäudetechniker in Tirol 
gewonnen. 
 

TOP 4) Bericht Bauausschuss 
 
GV DI Florian Kloibhofer berichtet von der letzten Bauausschusssitzung am 15. März und verweist auf 
TOP 16, 17, 18, 19 und 20. 
 

TOP 5) Bericht Kulturausschuss 
 
Bereits im Bericht der Bürgermeisterin (TOP 3) enthalten. 
 

TOP 6) Bericht Umweltausschuss 
 
GV Kurt Steindl informiert, dass es zwischenzeitlich keine Sitzung gab. Er bedankt sich vorab schon 
jetzt bei allen, die im Rahmen der Flurreinigungsaktion „Hui statt Pfui“ Müll gesammelt haben. 
 

TOP 7) Bericht Sozial- und Familienausschuss 
 
GV Manfred Nenning berichtet von der letzten Sitzung, im Wesentlichen wurden zwei Themen be-
handelt. 
 
Kostenmitbeteiligung für ärztliche Untersuchungen 
Im Rahmen einer mehrtägigen Schulveranstaltung ist ein ärztliches Attest vorgesehen, in der Vergan-
genheit wurden diese Untersuchungen von einem Schularzt vorgenommen. Da es aber derzeit keine 
Schulärzte im Bezirk gibt, mussten die Eltern die Untersuchung beim Hausarzt selbst organisieren und 
finanzieren. Dr. Sinnmayer hat sich bereit erklärt, die Untersuchungen in der Schule durchzuführen 
und eine Pauschale pro Klasse zu verrechnen. Im Sozial- und Familienausschuss wurde einstimmig 
beschlossen, heuer diese Kosten vom bestehenden Sozialkonto zu übernehmen. Es handelt sich um 
einen Betrag von ca. 500-800 Euro, es gibt bereits einen Spender. Sollte es im nächsten Jahr wieder 
so sein, dass kein Schularzt zur Verfügung steht, wird dieses Thema erneut im Ausschuss behandelt. 
Man wird jedenfalls versuchen, mit dem Land OÖ eine Lösung bzgl. Finanzierung zu finden. 
 
Vermietung Posträumlichkeiten (TOP 21) 
Man beschäftigt sich im Ausschuss grundsätzlich nicht mit der Vermietung von Räumlichkeiten für 
Büro- oder sonstige Zwecke, sondern lediglich für Vermietungen von Wohnräumen. In diesem Fall ist 
es eine Situation, von der sowohl Gemeinde als auch Mietanwärter profitieren, daher wird dem GR 
vorgeschlagen, den unter TOP 21 vorgelegten Mietvertrag abzuschließen. 
 
GV Kurt Steindl erkundigt sich nochmals bzgl. Schularzt. Dieser müsste vom Land OÖ bestellt und 
finanziert werden. Wenn es diesen nicht gibt, müssen diese Untersuchungen privat finanziert werden. 
Viele Bezirke haben dieses Problem, GV Manfred Nenning führt an, dass es nicht nur an den Honora-
ren liegen wird, sondern dass auch der Ärztemangel ein Problem ist. Grundsätzlich wird angemerkt, 
dass die gefundene Lösung gut ist, noch besser und wünschenswert wäre, dass sich das Land OÖ 
dieses Problems annimmt und dies nicht auf die Familien abgewälzt wird. 
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TOP 8) Bericht Wirtschaftsausschuss 
 
Zwischenzeitlich fand keine Sitzung statt. GV Karl Holzweber berichtet von der Teilnahme an einem 
Onlineseminar zum Thema Gründung Energiegemeinschaften (siehe Waldhausen und Bad Kreuzen). 
Angeraten wurde, sich hier noch ein bisschen Zeit zu lassen, daher wird erst in der nächsten Sitzung 
beraten, ob eine Umsetzung auch in Pabneukirchen ein Thema wird. 
 
Bezüglich Weihnachtsbeleuchtung wurden bereits Angebote eingeholt. 
 

TOP 9) Bericht des Prüfungsausschusses vom 13. März 2023 (Prüfung RA, KiGa-Ab-
gang) – Kenntnisnahme 

 
GR Johannes Haider berichtet, dass hinsichtlich Rechnungsabschluss größere Abweichungen geprüft 
wurden, jedoch keine Unstimmigkeiten festgestellt wurden. 
 
Zl.: Gem-004-PA-01/2023 

 

 B e r i c h t   und   P r ü f u n g s p r o t o k o l l 
 

über die angesagte Prüfung der Gebarung der Marktgemeinde Pabneukirchen am Montag, 13.03.2023 

um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Marktgemeindeamtes Pabneukirchen. 

 

Anwesende: 1. Obm. Leopold Enengl, SPÖ 

 2. Mitgl. Johannes Haider, ÖVP 

 3. Mitgl. Erwin Höbarth, ÖVP 

 4. Mitgl. Alexander Plaimer, ÖVP 

 5. Mitgl.-Ers. Peter Brandstetter, LISTE 

 6. Oskar Lumetsberger, Buchhalter 

 

Entschuldigt: Obm.Stv. Christian Steindl, LISTE 

  

Unentschuldigt: 

 

Tagesordnung: 

1. Eröffnung und Begrüßung 

2. Prüfung der Kassen-, Haushalts- und Vermögensrechnung 2022 (= Rechnungsabschluss 2022) 

3. Prüfung Kindergartenabgangsrechnung 2022 

4. Allfälliges 
 

 

Zu TOP. 1.) Eröffnung und Begrüßung 
 

Der Obm. Leopold Enengl begrüßt die Mitglieder des Prüfungsausschusses und stellt fest, dass die 

Einladung zu dieser PA.- Sitzung zeitgerecht am 6.3.2023 erfolgte, stellt die Beschlussfähigkeit fest und 

geht auf die Tagesordnung über. 

 
 

Zu TOP. 2.) Prüfung der Kassen-, Haushalts- und Vermögensrechnung 2022 

(Rechnungsabschluss 2022): 
 

Der Prüfungsausschuss der Marktgemeinde Pabneukirchen hat am 13.03.2023 die Prüfung der Kassen-, 

Haushalts- und Vermögensrechnung 2022 durchgeführt und folgendes festgestellt: 

 



 

G:\Daten\AL\GR\Protokolle\Sitzungen 2023\02-23.03.2023_ngProtokoll_inkl. Amtsvortrag.docx 
Seite 6 von 78 

➢ Prüfung des Kassenabschlusses: Die Prüfung mit 31.12.2022 ergab keinerlei Differenzen (Vergleich 

Kontoauszüge mit Rechnungsabschluss). Der Gesamtbestand beträgt mit 31.12.2022 €  - 

438.885,61 
davon bar: € 979,39 

 RB Kto. 1910090 €    -    441.142,71 

 RB Kto. 1911882 (Ausspeisg.) € 1.277,71 

 

Der Sollzinssatz auf dem Konto 1910.090 bei der RB. Pabneukirchen betrug ab 

1.1.2022 = 0,335 % p.a. 

1.4.2022 = 0,436 % p.a. 

1.7.2022 = 0,709 % p.a. 

1.10.2022 = 2,06 % p.a. 

 

Habenzinssatz 2022 = 0,00 % p.a. 

Verwahrentgelt ab € 250.000,- = 0,1 % p.a. 
 

➢ Veränderung der liquiden Mittel: 

Stand per 31.12.2021 €   +   70.195,98 

Veränderung €    - 509.081,59 

Stand per 31.12.2022 €    - 438.885,61 
 

➢ Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit: 

Einzahlungen €   + 3.582.895,62 

Auszahlungen €   + 3.582.895,62 

      Saldo €                   0,00 

              

 

➢ Rücklagen und Zahlungsmittelreserven: 

Allgemeine Haushaltsrücklagen  Stand per 31.12.2022 €   141.374,23 Ges.zweckgeb. Haus-

haltsrücklagen  Stand per 31.12.2022 €             -,- 

 

Die o.a. Rücklagen werden als Inneres Darlehen zur Reduktion des Kassenkredites verwendet und 

werden nicht als Zahlungsmittelreserven ausgewiesen. 

 

➢ Nettoergebnis: 

Erträge €  +  4.355.851,15 

     Aufwände                                                       €   -  4.256.071,90 

     Nettoergebnis                                                 €   +      99.779,25 

     Entnahme von Haushaltsrücklagen             €  +      13.330,00 

     Zuweisung an Haushaltsrücklagen              €   -      62.300,00 

     Nettoergebnis                                                 €   +      50.809,25 

 

➢ Prüfung der Abweichungen von mehr als 5% bzw. von mehr als € 730,--: 

Eine genaue Aufstellung der Über- und Unterschreitungen ist im Rechnungsabschluss vorhanden, 

wurde vom Buchhalter erklärt und liegt eine Kopie dem Protokoll bei. 
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➢ Prüfung der Rücklagen per Ende 2022: 

Rücklagenzuführung insgesamt:   €        48.970,00 
 

davon:          Stand per 31.12.2022 

Ansparmittelrücklage – Überschuss lfd.Geschäftstätigkeit €        -   13.330,00 €            0,00 

Ansparmittelrücklage – Härteausgleich Verteilvorgang 2 €        +   62.300,00 €            110.766,87 

Ansparmittelrücklage – Verkauf HochgattererGründe €           0,00 €   30.607.36 

         - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

         Summe €  141.374,23 
 

➢ Präsentation diverser Kennzahlen 

 

Nachhaltigkeit (Haushaltssaldo) 

1. Aufwandsdeckungsgrad: Summe Erträge/Summe Aufwendungen => Gibt an, ob das Reinver-

mögen (Nettovermögen) vermehrt oder geschmälert wurde. 

 

2020 2021    2022 

104,56 % 98,48%    102,34  

 

2. Nettovermögensveränderungsquote: Nettovermögen RA/Nettovermögen EB => Gibt an, ob 

das Reinvermögen (Nettovermögen) aufrechterhalten werden konnte. 

 

2020 2021    2022 

105,29 % 98,26%    102,84 

 

Finanzielle Leistungsfähigkeit 

3. Freie Finanzspitze (Auszahlungsdeckungsgrad operative Gebarung nach Schuldentilgung): 

Saldo 1 – Geldfluss operative Gebarung abzgl. Schuldentilgung/Summe Einzahlungen opera-

tive Gebarung) => Misst welcher Anteil der EZ aus der op. Gebarung nach Bedeckung der 

laufenden Schuldentilgung für Investitionen übrig bleibt. 

 

2020 2021    2022 

4,91 % -3,19 %    2,55 % 

Verschuldung 
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4. Dynamischer Verschuldungsgrad: Effektivverschuldung (lfr. + kfr. Fremdmittel abzgl. liquide 

Mittel und kurzfristige Forderungen/Saldo 1: Geldfluss operative Gebarung) => Entschul-

dungsdauer: Wie viele Jahre es theoretisch dauern würde, alle Schulden vollständig zu tilgen, 

sofern der Überschuss der lfd. Gebarung jährlich gleich hoch ist und vollständig zur Schul-

dentilgung verwendet wird. 

 

2020 2021    2022 

5,6 Jahre 14,7 Jahre    8,5 Jahre 

 

5. Verschuldung pro Einwohner: Lang- und kurzfristige Fremdmittel/Einwohnerzahl 

 

2020 2021    2022 

1.602,80 € 1.785,24    1.811,29 

 

Die Nachweise über die Hebesätze der Gemeindesteuern und die Verzeichnisse über die unerledigten 

Verwahrgelder und Vorschüsse sowie das Anlagenverzeichnis sind dem Rechnungsabschluss ange-

schlossen. 

 

Die formelle Prüfung ergab keinerlei Beanstandungen. 

 

Die Mitglieder des Prüfungsausschusses bedanken sich beim Buchhalter für die gewissenhafte Vorbe-

reitung und Erstellung des Rechnungsabschlusses und Erklärung der wesentlichen Punkte. 

Die Ausführungen wurden zur Kenntnis gebracht. Einige Details wurden hinterfragt und erklärt. Kon-

toauszüge wurden kontrolliert. Der RA 2022 war der 3. Abschluss nach dem neuen System. Erklärt 

wurden auch weitere Kennzahlen und Diagramme. 

Der Investitionsnachweis wurde im Detail besichtigt und auch der Managementbericht. 

Der Prüfungsausschuss ersucht den Gemeinderat um Kenntnisnahme des Berichtes über den Rech-

nungsabschluss 2022. 

 

Zu TOP. 3.) Prüfung Kindergartenabgangsrechnung 2022 
Die Abrechnung des Kindergartenbetriebes für das Haushaltsjahr 2022 wurde wie jedes Jahr dem Ge-

meindeamt seitens der Pfarrcaritas Pabneukirchen vorgelegt mit der Bitte um Abdeckung des Defizites. 

Der Abgang beträgt € 112.433,61 zuzüglich der Lohnnebenkosten für Dezember 2022 in Höhe von € 

8.567,65. Somit ergibt sich ein Gesamtabgang von 

€ 121.001,26. 

 

Die Vergleichsberechnung zu den Vorjahren wird im Prüfungsausschuss eingehend besprochen. Zu-

dem werden die vorgelegten Unterlagen der Pfarrcaritas Pabneukirchen einer stichprobenartigen Kon-

trolle unterzogen. 

 

Die Einnahmenreduktion (in Summe € 107.631,41 weniger gegenüber 2021) resultieren im Wesentli-

chen durch: 

den Entfall der NPO Unterstützung (Covid-19) in Höhe von € 62.863,77 und 

der geringeren Einnahme Abgangsdeckung 2021 in Höhe von € 32.979,85 und 

den Entfall des Landeszuschusses für Integration in Höhe von € 11.379,21. 

 

Die Ausgabensteigerung (in Summe € 8.218,28 mehr gegenüber 2021) resultierten im Wesentlichen 

durch die Steigerung der Personalkosten € 10.621,52. 

 

Die Akontozahlungen der Gemeinde wirkten sich auch 2022 positiv auf den Finanzaufwand aus. Das 

Girokonto war 2022 immer im Haben und somit ist hier lediglich der Spesenaufwand in Höhe von € 

162,87 zu verbuchen. 
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Offene Fragen bis zur nächsten GR-Sitzung: 

Zuschuss Land für Integration – 2022 kein Eingang. Grund: keine Integrationskinder oder Eingang erst 

2023? 

Mehraufwand Hygieneartikel – Ursache: Ausgaben w/Corona 2021?  

 

Beschluss des Prüfungsausschusses: 

Die Kindergartenabrechnung 2022 wird einstimmig zur Kenntnis genommen und der Prüfungsaus-

schuss beschließt, dem Gemeinderat die Abdeckung des Defizits in Höhe von 

€ 121.001,26 zu empfehlen. 

 

Zu TOP. 3.) Allfälliges 
 

➢ Keine Wortmeldungen 

 

Der Prüfungsausschussobmann bedankt sich fürs Kommen. 
 

Keine weiteren Wortmeldungen. 
 

Ende:    21:15    Uhr 

 
Anmerkungen: 

 

Zuschuss Land für Integration – 2022 kein Eingang. 
Grund: keine Integrationskinder und keine Stützkraft erforderlich 
 

Mehraufwand Hygieneartikel – Ursache: Ausgaben w/Corona 2021?  

Grund: vermehrt kleinere Kinder => mehr Reinigungs- u. Feuchttücher erforderlich; mehr Desinfekti-

onsmittel und mehr Papierhandtücher 

 
Es gab einen Mehraufwand bei Reinigungsartikel, dieser ist dadurch zu erklären, dass es vermehrt 
Kinder unter 3 Jahren gibt und es dadurch einen erhöhten Bedarf an Feuchttüchern und Desinfekti-
onsmitteln gibt. 
 
GV Kurt Steindl erkundigt sich hinsichtlich Verschuldung pro EW bei AL Mag. Erwin Haderer. Dieser 
erklärt, dass sich die Schulden erhöht haben, der Kassenkredit (Zwischenfinanzierung ASZ Grundkauf 
und Vorfinanzierung Zubau Sozialräume) wird hier miteingerechnet, das wirkt sich auf diese Kennzahl 
aus. 
 

Beschluss des Gemeinderates: 
Auf Antrag von Bgmin. Barbara Payreder nimmt der Gemeinderat einstimmig durch Handerheben den 
Bericht des Prüfungsausschusses vom 13. März 2023 – Prüfung RA, KIGA-Abgang – zur Kenntnis.  
 

TOP 10) Bericht des Prüfungsausschusses vom 13. März 2023 (Prüfung Umrüstung 
Straßenbeleuchtung) – Kenntnisnahme 

 
GR Johannes Haider berichtet, dass keine gravierenden Abweichungen festgestellt wurden. Erdbau für die 
Straßenbeleuchtungen in den Siedlungserweiterungen wurde durchgeführt, die Leuchten sind noch nicht 
berücksichtigt. Weiters wurde über Garantien und -verlängerung und vertragliche Vereinbarung diesbe-
züglich diskutiert. Anzumerken ist, dass die Umstellung und Umrüstung positiv zu bewerten ist, die größte 
Einsparung liegt im Stromverbrauch. 
GR Alexander Plaimer merkt noch an, dass 50 Laternen mehr aufgestellt wurden. Der Zeitpunkt der Um-
rüstung wurde richtig gewählt und es errechnet sich eine Stromersparnis von mehr als 66 Prozent. 
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 B e r i c h t   und   P r ü f u n g s p r o t o k o l l 
 

über die angesagte Prüfung der Gebarung der Marktgemeinde Pabneukirchen am Montag, 13.03.2023 

um 21.15 Uhr im Sitzungssaal des Marktgemeindeamtes Pabneukirchen. 

 

Anwesende: 1. Obm. Leopold Enengl, SPÖ 

 2. Mitgl. Johannes Haider, ÖVP 

 3. Mitgl. Erwin Höbarth, ÖVP 

 4. Mitgl. Alexander Plaimer, ÖVP 

 5. Mitgl.-Ers. Peter Brandstetter, LISTE 

 6. Oskar Lumetsberger, Buchhalter 

 

Entschuldigt: Obm.Stv. Christian Steindl, LISTE 

  

Unentschuldigt: 

 

Tagesordnung: 

1. Eröffnung und Begrüßung 

2. Besichtigung Straßenbeleuchtung – Umrüstung auf LED; Kosten, Finanzierung, Ausschreibung, 

Stromverbrauch/Einsparung 

3. Allfälliges 
 

Zu TOP. 1.) Eröffnung und Begrüßung 
 

Der Obm. Leopold Enengl begrüßt die Mitglieder des Prüfungsausschusses und stellt fest, dass die 

Einladung zu dieser PA.- Sitzung zeitgerecht am 6.3.2023 erfolgte, stellt die Beschlussfähigkeit fest und 

geht auf die Tagesordnung über. 
 

Zu TOP. 2.) Besichtigung Straßenbeleuchtung – Umrüstung auf LED; Kosten, Fi-

nanzierung, Ausschreibung, Stromverbrauch/Einsparung 
 

 

Vergabe Planung im GV. 2/2020 TOP.4.) an Fa. Akun Lichttechnik GmbH, Wallern - € 6.600,- brutto. 

Vergabe Umrüstung auf LED im GR. 3/2020 TOP.20.) an Bestbieter, Fa. Eww Anlagentechnik GmbH, 

Wels - € 228.582,40 brutto. 

 

 
Beschlussfassung Finanzierungsplan im GR. 1/2021 TOP.12.) 
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Die Haupteinsparung ergibt sich bei der Reduktion des Stromverbrauches. 

Außerdem war der Zeitpunkt der Umrüstung gut gewählt und noch vor den Preissteigerungen der Jahre 

Herbst 2021 und 2022. 
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Bis zur nächsten GR-Sitzung klären: 

Laternen für die Erweiterung Markt-Süd bereits vorhanden? 

Gibt es für die Leuchtmittel eine Ersatzteilegarantie für eine gewisse Zeitspanne? 

 

Zu TOP. 3.) Allfälliges 
 

 Die nächste PA.-Sitzung wurde von den Mitgliedern einstimmig für Dienstag, 2. Mai 2023 um 

19:30 Uhr festgelegt. Eine Verständigung erfolgt daher nur mehr per E-Mail. 

Tagesordnung: 

➢ Kassaprüfung 

➢ Überstunden sämtlicher Gemeindebediensteten 2017-2022, Abbau durch Zeitausgleich oder über 

Lohnauszahlungen 

 

Der Prüfungsausschussobmann bedankt sich fürs Kommen. 
 

Keine weiteren Wortmeldungen. 
 

Ende:    22:05    Uhr 

 
Anmerkungen: 

 

Laternen für die Erweiterung Markt-Süd bereits vorhanden? 
 

Diverse Siedlungserweiterungen wurden hinsichtlich Straßenbeleuchtung im Erdbau berücksichtigt => 

d.h. bis zum Fundament ist alles hergestellt. Die Masten und Leuchten fehlen jedoch noch, diese werden 

bei Fertigstellung (Staubfreimachung) der Siedlungsstraßen aufgestellt. 

Gibt es für die Leuchtmittel eine Ersatzteilegarantie für eine gewisse Zeitspanne? 

 
Hierzu der Passus laut Ausschreibungsunterlage u. Vertraglich vereinbart 

 

 
 
Da etwas Unklarheit herrschte, wer in Abwesenheit des Prüfungsausschussobmannes dem Gemein-
derat berichtet, weist GR Christian Steindl auf die Notwendigkeit hin, dies in Zukunft im Vorfeld ab-
zuklären und festzulegen.  
 

Beschluss des Gemeinderates: 
Auf Antrag von Bgmin. Barbara Payreder nimmt der Gemeinderat einstimmig durch Handerheben den 
Bericht des Prüfungsausschusses vom 13. März 2023 – Prüfung Umrüstung Straßenbeleuchtung – zur 
Kenntnis.  
 

TOP 11) Pfarrcaritas-Kindergarten – Abgangsdeckung 2022 - Beschlussfassung 
 
Die Bürgermeisterin verweist auf das Ergebnis der Prüfung des Prüfungsausschusses und bittet die 
Mitglieder des Gemeinderates um Beschlussfassung der Deckung des Kindergartenabgangs. 
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Beschluss des Gemeinderates: 
Auf Antrag von Bgmin. Barbara Payreder beschließt der Gemeinderat einstimmig durch Handerheben 
die Abgangsdeckung 2022 – Pfarrcaritas Kindergarten 
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TOP 12) Kassen-, Haushalts- und Vermögensrechnung 2022 (Rechnungsabschluss 

2022) - Beschlussfassung 

 
Lagebericht zum Rechnungsabschluss 2022 gemäß § 49 Oö. Gemeindehaushalts-

ordnung (Oö. GHO) 
 
Als Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses 2022 wurde der 15. Februar 2023 von 
der Bürgermeisterin gewählt. 

 
Entwicklung der liquiden Mittel (inkl. allfälliger Kassenkredite), wobei die Zahlungsmittelre-

serven gesondert anzuführen sind. 

 
Liquide Mittel 

 

 

Die Höhe der liquiden Mittel (SA7) ist im abgelaufenen Haushaltsjahr um 509.081,59 Euro gesun-
ken. 
 

Die Gründe für die Verringerung der liquiden Mittel liegen: 

• in der investiven Gebarung: 
o Sanierung Trainingsfeld 2021-2022 

o Straßenbauprogramm 2022 (Samböck-Garage, Affenzeller-Kreuzung) 
o Dachsanierung Schützenheim 2021-2022 
o WEV Instandsetzungsprogramm 2022 

o Ankauf Böschungsmäher 2022 
o Grundkauf für neuen Standort ASZ 
o Diverse Kanalerweiterungen 

o Zubau Aufenthaltsbereich Bauhof 2022-2023 

• folgenden einmaligen Einzahlungen/Auszahlungen 
o Beseitigung Unwetterschäden (Förderung aus KAT-Fonds erst 2023) 
o Höhere Gastschulbeiträge bei Polytechnischen Schulen (mehr Polyschüler) 
o Höhere Kosten beim Kindergartentransport 

o Dachsanierung Freibad (zur Vorbereitung der Installation der neuen Solaranlage) 
o Höherer Krankenanstaltenbeitrag 
o Kürzung Ersatz für Schulaufsicht seitens Bildungsdirektion 

o Geringere Benützungsgebühren beim Kanal (deutlich geringerer Wasserverbrauch) 
 

Bedarf an Kassenkrediten 

 
Die maximale Höhe des Kassenkredits wurde vom Gemeinderat für das Haushaltsjahr 2022 mit 
1.089.600,-- Euro festgesetzt und ein Kassenkreditvertrag mit einem Rahmen von 1.089.600,-- 

Euro abgeschlossen. 
 
Zum 31.12.2022 war der Kassenkredit mit einem Betrag von 441.142,71,-- Euro belastet. 

 

 
Voranschlag 2022 inkl. 
Nachtragsvoranschläge 

Rechnungsabschluss 2022 

Saldo 5 (Geldfluss aus der voran-

schlagswirksamen Gebarung) 
-183.800 -295.992,76 

Saldo 6 (Geldfluss aus der nicht 

voranschlagswirksamen Geba-
rung) 

 -213.088,83 

Saldo 7 (Veränderung an liquiden 

Mitteln) 
 -509.081,59 
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Zahlungsmittelreserven und Rücklagen 
 

Im Rechnungsabschluss (Anlage 6b) sind folgende Rücklagen und Zahlungsmittelreserven darge-

stellt: 
 

 Rücklagenstand 31.12.2022 
Zahlungsmittelreserve 
31.12.2022 

allgemeine Haushalts-

rücklagen/ Ansparmit-
telrücklage 

141.374,23 0,00 

gesetzlich zweckge-
bundene Haushalts-
rücklagen 

0,00 0,00 

Summe 141.374,23 0,00 

Differenz zwischen 

Rücklagen und Zah-
lungsmittelreserven 

141.374,23 

 

Zahlungsmittelreserven in der Höhe von 141.374,23 Euro sind als inneres Darlehen verwendet: 
 

Davon als inneres Darlehen zur Reduktion des Kassenkredits: 141.374,23 Euro 

 
Die Entwicklung des Ergebnisses der laufenden Geschäftstätigkeit, sowie Entwicklung des 

nachhaltigen Haushaltsgleichgewichts 

 
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit  

 

Ergebnis der laufenden 
Geschäftstätigkeit 

RA 2021 VA 2022 RA 2022 

Einzahlungen: 3.382.983,75 3.429.800,00 3.582.895,62 

Auszahlungen: 3.395.983,95 3.539.000,00 3.582.895,62 

Saldo: -13.000,20 -109.200 0,00 

 

Positiver Saldo: 
Das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit im Rechnungsabschluss ist positiv bzw. ausgegli-
chen. 

 
Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht 

 

• Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird erreicht. 

• Das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit ist ausgeglichen, 

• Das Nettoergebnis (Saldo 0) ist positiv (+ 99.779,25) 
 

Weitere Maßnahmen: 

• Einhaltung sämtlicher Härteausgleichskriterien 

• Weiterführung Haushaltskonsolidierung 
 

Entwicklung des Nettoergebnisses vor Entnahme von bzw. Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 

 
Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen be-
einflusst. Diese betreffen insbesondere die Abschreibungen, (- 913.227,48 Euro) Erträge aus der 

Auflösung von Investitionszuschüssen (+ 651.644,32 Euro) und die Dotierung bzw. Auflösung von 
Rückstellungen – 4.746,34 (Dotierung + 11.566,49 Euro und Auflösung – 16.312,83 Euro). 
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RA 

2018* 
RA 

2019* 
RA 2020 RA 2021 VA 2022 RA 2022 

Summe Erträge 
(MVAG-Code 21) 

  4.118.470,09 4.022.880,14 4.133.500 4.355.851,15 

Summe Aufwände 
(MVAG-Code 22) 

  3.938.819,41 4.085.141,10 4.432.800 4.256.071,90 

Nettoergebnis 

(SA 0) 
  179.650,68 -62.260,96 -299.300 99.779,25 

Entnahme von 

Haushaltsrückla-
gen (MVAG-Code 
230) 

  501.662,47 937.662,70 92.400 13.330,00 

Zuweisung von 
Haushaltsrückla-
gen (MVAG-Code 

240) 

  -621.134,13 -468.831,35 0 62.300,00 

Nettoergebnis 

(SA 00) 
  60.179,02 406.570,39 -206.900 50.809,25 

*Aufgrund der Systemumstellung ab dem Jahr 2020 können Vorjahreswerte derzeit nicht eingetra-
gen werden. 

 
Entwicklung des Nettovermögens  
 

Das Nettovermögen hat sich im abgelaufenen Haushaltsjahr wie folgt entwickelt: 
 

Nettovermögen (Position C) mit 01.01.2022 3.511.795,84 

Saldo der Eröffnungsbilanz (C.I) 2.952.642,20 

Kumuliertes Nettoergebnis (C.II) 517.558,66 

Haushaltsrücklagen (C.III) 141.374,23 

Neubewertungsrücklagen (C.IV) 0,00 

Fremdwährungsrücklagen (C.V) 0,00 

Nettovermögen (Position C) mit 31.12.2022 3.611.575,09 

 

Haushaltsrücklagen 
 
Stand an Haushaltsrücklagen am 01.01.2022 92.404,23 Euro 

 
Im Ergebnishaushalt wurden folgende Haushaltsrücklagen dotiert: 

• allgemeine Haushaltsrücklage/Ansparmittelrücklage + 62.300,00 Euro 

• gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklage für 0,00 Euro 
 

Im Ergebnishaushalt wurden folgende Haushaltsrücklagen zur Finanzierung investiver Einzelvorha-
ben entnommen: 

• allgemeine Haushaltsrücklage – 13.330,00 Euro 

• gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklage für 0,00 Euro 
 

Im Ergebnishaushalt wurden folgende Haushaltsrücklagen zur Stärkung des Ergebnisses der laufen-
den Geschäftstätigkeit entnommen: 

• keine – Abdeckung über Kassenkredit 
 

Somit verblieben Haushaltsrücklagen in der Höhe von 141.374,23 Euro. 

 
Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten  

 

Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden 
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Zusätzliche Darlehen wurden im abgelaufenen Haushaltsjahr für folgende investive Einzelvorhaben 
aufgenommen: 

 

Investives Einzelvorhaben Darlehenshöhe 

Kanalstrang BA 07 (Wetzelsberg) - Lan-
desdarlehen 

30.000,-- 

 
Tilgung von langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten 

 

Die Finanzschulden und Verbindlichkeiten aus Darlehen und Finanzierungsleasing wurden plange-
mäß getilgt. 
 

In nachstehender Tabelle sind die summierten Auszahlungen für Finanzschulden und Verbindlich-
keiten (inkl. Leasing) dargestellt.  
 

 RA 2017* RA 2018* RA 2020 RA 2021 VA 2021 RA 2022 

Gesamt-

summe: 
  1.184.252,89 286.486,59 222.700 231.883,52 

*Aufgrund der Systemumstellung ab dem Jahr 2020 können Vorjahreswerte derzeit nicht eingetra-
gen werden. 

 
Das Zwischenfinanzierungsdarlehen der Schulsanierung konnte bereits 2020 zur Gänze getilgt wer-
den. 

 
Es wurden im abgelaufenen Haushaltsjahr 2022 keine vorzeitigen Tilgungen (=Sondertilgungen) 
Euro vorgenommen. 

 
Die eingetretenen und die voraussichtlichen Auswirkungen aus investiven Einzelvorhaben (Er-

träge, Betriebskosten, Personalaufwand, Finanzierungsfolgekosten udgl.) 

 
Die geplanten Auswirkungen aus begonnen und voraussichtlich im Haushaltsjahr 2022 fertiggestell-
ten investiven Einzelvorhaben auf die operative Gebarung, werden in folgendermaßen erklärt: 

 
Folgende investiven Einzelvorhaben sind in Planung bzw. sind teilweise bereits umgesetzt oder in 
Umsetzung, wobei die endgültigen Kosten aufgrund der derzeitigen Marktverhältnisse noch gravie-

rend abweichen können. Die Projekte 1 – 10 sollten im Haushaltsjahr 2022 realisiert bzw. begonnen 
werden. Bei Projekt 11 wurde bereits das Raumerfordernisprogramm erstellt und werden nun wei-
tere Ausschreibungen wie Architektenwettbewerb in Angriff genommen. 

  
1. Ankauf Böschungsmäher – Kooperation mit MGde Dimbach – 2022 (FP-IKD-2021-131868/9-Rei) 
2. Grundankauf neuer Standort ASZ Pabneukirchen – 2022 

3. Dachsanierung Vereinsgebäude Schützenverein – 2022 (FP-IKD-2021-329432/13-DK) 
4. Sanierung Trainingsfeld Sportunion – 2022 (Sport-2021-479620/6-Hi) 
5. Winterdienstgeräte – 2022 (lt. Vorspracheprotokoll mit Gemeindereferent Mai 2021) 

6. Straßenbauprogramm 2022 
7. WEV Instandsetzungsprogramm 2022 
8. Sozialräume für Bauhof – 2022 (IKD-2020-151414/13-Rei iVm. UBAT-2020-212198/5-Pol/Kb) 

9. Mauer- und Geländer Sanierung Schulkomplex – 2022 (FP-IKD-2020-151380/10-Rei) 
10. Wildbachverbauung – Forstbach 2008 – 2022 (Genehmigung Bund: LE.3.3.5./0141-IV/5/2008) 
11. Neubau Amtsgebäude (IKD-2019-519941/17-PJ iVm. UBAT-2020-213798/4-Pol/M) 

 
Beschreibung wesentlicher finanzieller Auswirkungen, welche weder im aktuell zu erstellen-

den Rechnungsabschluss noch im geltenden Gemeindevoranschlag und im mittelfristi-

gen Ergebnis- und Finanzplan enthalten sind 
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Sämtliche finanziellen Auswirkungen sind in den Rechenwerken der Gemeinde enthalten und 
grundsätzlich budgetiert. 
 

Diverse Ausfinanzierungen von vergangenen Projekten belasten den Haushalt: 

• Ankauf Kleinlöschfahrzeug FF Riedersdorf 

• Katastrophenschutzprojekt 

• Generalsanierung Schulkomplex 

• Erweiterung und Sanierung Kindergarten 

• Gemeindestraßenbauprogramm 2015-2017 
 
Ebenso treten viele Preissteigerungen aufgrund der allgemeinen Wirtschaftslage ein. 
 

Beschreibung allfälliger Auswirkungen der Ergebnisse des abgelaufenen Haushaltsjahres auf 
das laufende Haushaltsjahr bzw. den mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan verbun-
den mit dem Vorschlag entsprechender Maßnahmen  

 
Im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan sind folgende Auswirkungen aus den im vergangenen 
Haushaltsjahr getroffenen Entscheidungen bereits enthalten: 

 
Durch die Covid19 Pandemie sind die Ertragsanteile im Jahr 2020 unerwartet eingebrochen, wel-
che durch diverse Bundespakete im Jahr 2021 etwas entschärft wurden. Dennoch ist die Einnah-

mensituation angespannt da zwischenzeitig weitere multiple Krisen eingetroffen sind (Ukraine, 
Teuerung etc.). Trotz Aussetzung des Härteausgleichs ist es gelungen, das Ergebnis der laufenden 
Geschäftstätigkeit stabil zu halten. Budgetiert wurde unter Einhaltung sämtlicher Härteausgleichs-

kriterien. Die Sonder-BZ-Mittel konnten der Ansparmittelrücklage zugeführt werden.  
 
Die Auswirkungen aus folgenden, in vergangenen Haushaltsjahren getroffenen Entscheidungen, 

sind noch nicht im mittelfristigen Finanzplan enthalten: 
 

• Grundsätzlich wurde alles berücksichtigt. 
 

Beschreibung sich abzeichnender Entwicklungen (Verbesserungen, Belastungen), die sich in 

den folgenden Haushaltsjahren auf den Gemeindehaushalt auswirken können, wobei 
diese möglichst auch wertmäßig abzugrenzen sind – zudem sind Möglichkeiten zur Ab-
federung allfälliger negativer Auswirkungen aufzuzeigen. 

 
Durch den Wirtschaftseinbruch aufgrund der Corona-Krise wird es schwerwiegende Belastungen im 
Speziellen durch die Verminderung der Abgabenertragsanteile sowie die Steigerung diverser Pflicht-

transferzahlungen wie Krankenanstalten-Beitrag und der Sozialhilfeverbandsumlage sowie der Er-
höhung der Pensionsbeiträge für ausgeschiedene Gemeindebeamte geben! 
 

Das bestehende Amtsgebäude ist bereits in einem derart desolaten Zustand, dass seitens der UBAT 
ein Neubau empfohlen wurde und bereits das Raumprogramm überprüft und ein grober Kostenrah-
men vorgegeben wurde. Hinsichtlich der Instandhaltungskosten hoffen wir auf eine zügige Weiter-

verfolgung des Projektes, da diverse Reparaturen unabdingbar werden (Hauskanalisation, Installa-
tionen, Elektroausstattung), auch die Anforderungen in barrierefreier Hinsicht werden überhaupt 
nicht erfüllt. Sollte sie die Realisierung dieses Projektes weiterhin verzögern, ist mit hohen zusätz-

lichen Reparatur- und Instandhaltungskosten zu rechnen! 
 

Korrektur der Eröffnungsbilanz 

 

• Es wurde keine nachträgliche Korrektur der Eröffnungsbilanz vorgenommen. 
 

Weiterführende Informationen ... 
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Folgende Nachweise entfallen gem. § 47 Abs. 3 Oö. GHO, da keine entsprechenden Sachverhalte 
vorliegen: 

• Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k) 

• Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l) 

• Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m) 

• Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n) 

• Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o) 

• Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p) 

• Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger sowie pensionsbez. Aufwend. Für Bed. 
(Anlage 6s) 

• Rechnungsabschlüsse (Bilanzen und Erfolgsrechnungen) gem. § 47 Abs. 1 Z 6 und 7 
 
 

Gemeinde Pabneukirchen, am 23. März 2023 
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Die Bürgermeisterin bedankt sich bei AL Mag. Erwin Haderer für die fundierten Ausführungen und 
bittet die Mitglieder des Gemeinderates um Beschlussfassung des Rechnungsabschlusses falls keine 
Fragen mehr offen sind. 
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Beschluss des Gemeinderates: 
Auf Antrag von Bgmin. Barbara Payreder beschließt der Gemeinderat einstimmig durch Handerheben 
die Kassen-, Haushalts- und Vermögensrechnung 2022 (Rechnungsabschluss 2022) 
 

TOP 13) Annahmebeschluss des Finanzierungsplanes „Neubauvorhaben Rot-Kreuz-

Ortsstelle in Grein“ – Ges-2019-329565/44-Re vom 13. Februar 2023 iVm. IKD-2019-

519399/44-KT vom 02. März 2023 – Beschlussfassung 
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G:\Daten\AL\GR\Protokolle\Sitzungen 2023\02-23.03.2023_ngProtokoll_inkl. Amtsvortrag.docx 
Seite 29 von 78 

 
Die Bürgermeisterin berichtet, dass mit dem Bau bereits begonnen wurde. Der Bau wurde notwendig, 
da das alte Gebäude im Hochwassergebiet liegt. Abgewickelt wird alles über die Stadtgemeinde 
Grein. 
 

Beschluss des Gemeinderates: 
Auf Antrag von Bgmin. Barbara Payreder beschließt der Gemeinderat einstimmig durch Handerheben 
die Annahme des Finanzierungsplanes „Neubauvorhaben Rot-Kreuz-Ortsstelle in Grein“ – Ges-2019-
329565/44-Re vom 13. Februar 2023 iVm. IKD-2019-519399/44-KT vom 02. März 2023. 

 
TOP 14)  Bestellung eines neuen Pflichtbereichskommandanten und Stellvertreter 
für die Freiwilligen Feuerwehren im Gemeinde- (Pflichtbereichs-)gebiet der 
Marktgemeinde Pabneukirchen 
 

Die Freiwilligen Feuerwehren Pabneukirchen und Riedersdorf haben die Feuerwehr-

wahlen durchgeführt. In der Marktgemeinde Pabneukirchen ist es üblich, den Kom-

mandanten der FF Pabneukirchen als Pflichtbereichskommandanten und den Kom-

mandanten der FF Riedersdorf als dessen Stellvertreter zu bestellen: 

 
Pflichtbereichskommandant 
HBI Josef Kastenhofer 
Markt-Süd 13 
4363 Pabneukirchen 

 
Pflichtbereichskommandant-Stellvertreter 
HBI Daniel Höbarth 
Riedersdorf 9 
4363 Pabneukirchen 
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Die Bestellung des Pflichtbereichskommandanten und dessen Stellvertreter wird seitens der Bürger-

meisterin bescheidmäßig abgehandelt. 

 
Der Kommandant der FF Pabneukirchen bleibt gleich, bei der FF Riedersdorf gibt es einen neuen Kom-
mandanten. Die Bürgermeisterin bedankt sich bei GR Johannes Haider für seine langjährige Tätigkeit. 
Neuer Kommandant ist Daniel Höbarth. Pflichtbereichskommandant (FF Pabneukirchen) und Stell-
vertreter (FF Riedersdorf) müssen von der Gemeinde bestellt werden.  
 

Beschluss des Gemeinderates: 
Auf Antrag von Bgmin. Barbara Payreder bestellt der Gemeinderat einstimmig den Pflichtbereichs-
kommandanten und dessen Stellvertreter für die Freiwilligen Feuerwehren im Gemeinde- (Pflichtbe-
reichs-) gebiet der Marktgemeinde Pabneukirchen. 
 

TOP 15)  Bestand- und Superädifikatsvertrag ASZ-Grundstück abgeschlossen 
zwischen Marktgemeinde Pabneukirchen und Bezirksabfallverband Perg – 
Beschlussfassung 
 

 
 

AZ 76/2023/ME/il  

  

  
  Hundertsatzgebühr i.H.v. € *  

 selbstberechnet am *   zu Steuernum-

mer: 10 195/1515    zu Postnr.: *  

  Mag. Markus Ecker, MBL,    öffentlicher 

Notar in Grein   

  

B E S T A N D - u n d  

S U P E R Ä D I F I K A T S V E R T R A G  

  

abgeschlossen zwischen  

 

Marktgemeinde Pabneukirchen, Markt 16, 4363 Pabneukirchen vertreten durch die 

Bürgermeisterin Frau Barbara Payreder  

  

als „Bestandgeber“ einerseits und  
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Bezirksabfallverband Perg, Kickenau 7, 4320 Perg  

(kurz auch als BAV bezeichnet) vertreten durch dessen Vorsitzenden Herrn Bürgermeister 

Martin Gaisberger  

  

als „Bestandnehmer“ andererseits,   

  

wie folgt:  

 

I.  

Einleitung  

Gemäß § 14 des Oö. Abfallwirtschaftsgesetzes 2009 (Oö. AWG 2009) hat der BAV in seinem 

Verbandsbereich u.a. die für die geordnete Sammlung (Erfassung) von Altstoffen im Sinne 

des § 2 (4) lit. 13 Oö. AWG 2009 in den Gemeinden erforderliche Organisation einzurichten 

oder einrichten zu lassen und dafür zu sorgen, dass die in seinem Gewahrsam befindlichen 

Abfälle einer zulässigen Verwendung oder Verwertung oder einer geordneten Ablagerung o-

der sonstigen Behandlung zugeführt werden.  

Zu diesem Zweck werden Altstoffsammelzentren - im Folgenden kurz als ASZ bezeichnet - 

errichtet und betrieben, die der sachgerechten Übernahme von Alt- und Problemstoffen bzw. 

gefährlichen Stoffen dienen, die üblicherweise in privaten Haushalten, Anstalten, Betrieben 

und sonstigen Arbeitsstellen oder bei land- und forstwirtschaftlichen Betrieben anfallen.  

Die Marktgemeinde Pabneukirchen ist Alleineigentümerin einer neu anzulegenden Liegen-

schaft (Einlagezahl neu) Katastralgemeinde 43012 Pabneukirchen mit den bei dieser Einlage-

zahl vorgetragenen Grundstücken 915/5 betrieblich genutzt, mit einem Flächenausmaß von 

4.398 m² und dem Grundstück 949/3 landw. genutzt, mit einem Flächenausmaß von 668 m².  

 II.    

Planbeilagen  

Die angeführten Grundstücke wurden mit Vermessungsurkunde des Ingenieurkonsulenten 

für Vermessungswesen Dipl. Ing. Dr. Franz Hochstöger vom 25.10.2022, GZ 1205t/2021 neu 

aufgestellt und sind in der Planbeilage (Beilage ./A) dargestellt.   

Weiters ist diesem Vertrag die Planskizze der Firma Heindl und Partner ZT GmbH vom 

18.11.2021 als Beilage ./B angeschlossen.  

In der Beilage ./B sind folgende Teilbereiche der neu gebildeten Grundstücke 915/5 und 

949/3 dargestellt und zwar:  

a) auf dem Grundstück 915/5 dieser Skizze ist das Areal abgebildet, auf welchem das „ASZ 

Pabneukirchen“ durch den BAV errichtet werden soll, wobei zukünftig sämtliche Gebäude 

mit allen Zu- und Nebenteilen als Superädifikate (Bauwerke auf fremden Grund) im Eigen-

tum des Bezirksabfallverbandes  

Perg stehen;  

b) auf dem Grundstück 949/3, in dieser Skizze grün dargestellt, soll künftig ein Sickerbecken 

errichtet werden.  

III.  
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Bestandsvereinbarung  

Die Marktgemeinde Pabneukirchen, als Alleineigentümerin der Grundstücke 915/5 und 

949/3 jeweils Katastralgemeinde 43012 Pabneukirchen, gibt hiermit in Bestand und nimmt 

der Bezirksabfallverband Perg unter Zugrundelegung der obigen Planskizzen in Bestand,   

a) das neu gebildete Grundstück 915/5 mit einem unverbürgten Flächenausmaß von etwa 

4.398 m² sowie  

b) das neu gebildete Grundstück 949/3 mit einem unverbürgten Flächenausmaß von etwa 

668 m²  

jeweils zur Errichtung eines Altstoffsammelzentrums.  

 IV.    

Pflege Grünflächen  

Die Vertragsparteien vereinbaren, dass die konkrete Geländegestaltung auf dem Bestandob-

jekt alleine dem Bestandnehmer obliegt.  

Weiters kommen die Vertragsparteien überein, dass die Erhaltung, Pflege und Betreuung 

sämtlicher Grünflächen auf dem Bestandobjekt durch den Bestandnehmer zu erfolgen hat 

und verpflichtet sich derselbe auch ausdrücklich zu einer diesbezüglichen, ordnungsgemäßen 

Pflege und Betreuung. Die Kosten hierfür hat der Bestandnehmer zu tragen.  

Von der obigen Verpflichtung ist ausdrücklich auch die Pflege und Betreuung derjenigen Teil-

flächen der Versickerungsfläche des Grundstückes 949/3 mitumfasst. Soweit dieser Teilbe-

reich daher nicht befestigt ist, sind die verbleibenden Grünflächen durch die Bestandsneh-

merin mit zu betreuen/mit zu pflegen.  

 V.    

Verwendung des Bestandgegenstandes  

Der Bestandgeber gibt in Bestand und der Bestandnehmer nimmt in Bestand den zu „III." 

bezeichneten Bestandgegenstand ausschließlich zur Errichtung und zum Betrieb eines Alt-

stoffsammelzentrums. Die Verwendung des Bestandgegenstandes zu einem anderen Zweck 

ist ausgeschlossen bzw. bedarf der schriftlichen Zustimmung des Bestandgebers.  

VI.  

Beginn und Dauer des Bestandverhältnisses  

Das Bestandverhältnis beginnt am 01.04.2023 und wird auf die Dauer von sechzig Jahren ab-

geschlossen. Das Bestandverhältnis endet damit mit Ablauf des  

31.03.2083, ohne dass es einer ausdrücklichen Kündigung bedarf.   

  

Der Bestandnehmer ist daher verpflichtet, den Bestandgegenstand bis zum Ablauf des 

31.03.2083 zu räumen und geräumt der Bestandgeberin zu übergeben.  

 VII.    
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Beendigung des Bestandverhältnisses  

Das Bestandverhältnis kann nur von dem Bestandgeber ohne Einhaltung einer bestimmten 

Frist oder Form einseitig mit sofortiger Wirkung für aufgelöst erklärt werden, wenn  

a) der Bestandnehmer mit einem Jahresbestandszins trotz Mahnung mittels eingeschriebe-

nen Briefes und Setzung einer Nachfrist von wenigstens drei Monaten in Verzug ist und 

auch innerhalb der Nachfrist diese Zahlung nicht nachgeholt wird;  

b) der Bestandnehmer vom Bestandgegenstand einen erheblichen nachteiligen  

Gebrauch macht;  

c) über das Vermögen des Bestandnehmers oder dessen Rechtsnachfolger ein Insolvenz- 

bzw. Sanierungsverfahren eröffnet, ein Konkursantrag mangels kostendeckenden Vermö-

gens abgewiesen oder ein Vorverfahren im Sinne der §§ 79 ff AO eingeleitet wird;  

d) der Bestandnehmer Bestimmungen dieses Bestandvertrages gröblich verletzt;  

e) der Bestandnehmer den Bestandgegenstand zu anderen als einen allenfalls vertraglich ver-

einbarten Zweck verwendet sowie  

f) vom Bestandnehmer behördliche Auflagen, insbesondere zur Vermeidung von Gesund-

heitsschäden und im Interesse des Umweltschutzes, trotz Aufforderung und Setzung einer 

dreimonatigen Nachfrist, nicht erfüllt werden. Die Auflösung des Bestandvertrages aus ei-

nem der oben angeführten Gründe ist von Seiten des Bestandgebers durch Zusendung ei-

nes eingeschriebenen Briefes an den Bestandnehmer zu erklären. Der Bestandnehmer ist 

verpflichtet, den Bestandgegenstand innerhalb eines Monates nach Erhalt dieses Schrei-

bens von allen Fahrnissen zu räumen und geräumt an den Bestandgeber zurückzustellen.  

 VIII.    

Bestandzins  

Als Bestandzins wird ein Betrag von jährlich € 10,00 (Euro zehn) vereinbart und ist dieser erst-

malig ab 01.04.2023 für das Kalenderjahr 2023 vom Bestandnehmer zu bezahlen.  

Zuzüglich zu dem Bestandzins in der Höhe von € 10,00 ist dem Bestandgeber die nach den 

jeweils geltenden gesetzlichen Vorschriften zu entrichtende Umsatzsteuer (derzeit 20%) vom 

BAV zu ersetzen und ist andererseits der Bestandgeber verpflichtet, eine ordnungsgemäße 

Rechnung im Sinne des Umsatzsteuergesetzes dem BAV auszustellen. Der Bestandzins von € 

10,00 ist weiters jeweils jährlich im Vorhinein bis zum 30.09. (dreißigsten September) eines 

jeden Jahres vom BAV an den Bestandgeber bar und abzugsfrei auf ein vom Bestandgeber 

bekanntzugebendes Konto zu bezahlen.  

Die gegenständliche Vereinbarung und der Betrieb des ASZ durch den BAV Perg sind derzeit 

so ausgerichtet, dass ein allfällig wirtschaftlicher Ertrag des ASZ dem Gemeinwohl, somit allen 

Gemeinden des Bezirkes Perg im Rahmen der allgemeinen Abfallbeseitigung zugutekommt.  

Sollte sich die diesbezügliche Intention des BAV, aus welchen Gründen auch immer, direkt 

oder indirekt dahingehend ändern, dass der Ertrag des ASZ nicht dem Zweck der gemeinsa-

men Abfallwirtschaft der Gemeinden des Bezirkes Perg zufließt, so ist der Bestandnehmer 

verpflichtet, an den Bestandgeber einen ortsüblichen Bestandzins, wie er für Gewerbebe-

triebe in der gegebenen Lage üblicherweise vereinbart wird, bei sonst gleichbleibenden Ver-

tragsbestimmungen zu bezahlen. Im Falle einer solchen gewerblichen Nutzung des Bestand-

sobjektes durch den Bestandnehmer ist daher ein ortsüblicher Bestandszins zu leisten.   
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 IX.    

Wertsicherung  

Der vereinbarte Bestandzins in der Höhe von € 10,00 ist aber wertgesichert zu bezahlen und 

dient als Maß für die Berechnung der Wertbeständigkeit der Index der Verbraucherpreise, 

Basis 2020 = 100, welcher von der Statistik Austria GmbH in Wien monatlich verlautbart wird. 

Als Basis der Wertsicherung dient die für den Monat Jänner 2023 verlautbarte Indexzahl (= 

117,1).  

Der Bestandzins ändert sich in dem Maß, in dem sich die jeweilige Jahresdurchschnittsin-
dexzahl des VPI 2020 = 100 gegenüber der Basiszahl vom Jänner 2023 verändert.  
Schwankungen der Indexzahl nach oben oder unten bis einschließlich fünf Prozent bleiben 

unberücksichtigt. Wird diese Grenze überschritten oder unterschritten, wird die gesamte Än-

derung voll wirksam.  

Dieser Spielraum ist sodann bei jedem Überschreiten des jeweils geltenden Spielraumes bzw. 

der jeweils folgenden Fünf-Prozent-Stufe nach oben oder unten neu zu berechnen, wobei 

stets die erste außerhalb des geltenden Spielraumes gelegene Indexzahl die Grundlage für 

die Berechnung des neuen Spielraumes zu bilden hat.  

Die Wertsicherung ist vom Bestandgeber selbst zu berechnen und der erhöhte Bestandzins 

ist durch den Bestandnehmer ab diesbezüglicher schriftlicher Aufforderung, welche die Be-

rechnung der Wertsicherung zu beinhalten hat, zu bezahlen.  

Der Bestandnehmer anerkennt ausdrücklich, dass für den Fall, dass keine sofortige Wertsi-

cherungsrechnung durch den Bestandgeber erfolgt, auch eine nachträgliche Verrechnung der 

Wertsicherung möglich ist und verpflichtet sich, die sich auf Grund der Wertsicherung erge-

benden Nachzahlungen innerhalb eines Monates nach Feststellung durch den Bestandgeber 

nachzuzahlen.  

 X.    

Betriebs-/Nebenkosten  

Der BAV verpflichtet sich  

- die Bestandfläche für die geplante Errichtung ihrer Baulichkeiten und Anlagen und für 

sonstige Anschlüsse vollkommen aufzuschließen;  

- für Strom- und sonstige Anschlüsse, jedoch mit Ausnahme des vom Bestandgeber beizu-

stellenden bzw. bereits vorhandenen Weg-, Wasser- und Kanalanschlusses, für die seitens 

des BAV nur die jeweiligen Mindestanschlussgebühren der Gebührenordnung der Kanal- 

und Wassergenossenschaft Pabneukirchen an den Bestandgeber zu bezahlen sind, selbst 

zu sorgen und die Kosten dieser Vorbereitungsarbeiten und dieser Anschlüsse alleine und 

aus eigenem zu tragen.  

Der BAV verpflichtet sich aber, zusätzlich zum vereinbarten Bestandzins alle im Zusammen-

hang mit dem Bestandobjekt zu entrichtenden Betriebskosten und laufenden öffentlichen 

Abgaben nach Möglichkeit direkt an das jeweilige Ver- und Entsorgungsunternehmen zu be-

zahlen oder nach Vorschreibung durch den Bestandgeber an diesen zu refundieren.  

Das Grundstück 915/5 wird samt den Anschlüssen für Wasser und Kanal in benötigtem Um-

fang und Ausführung bis zur Grundgrenze von der Bestandgeberin zu dem oben vereinbarten 

Bestandzins zur Verfügung gestellt.   
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 XI.    

Überbauvereinbarung  

Der Bestandnehmer ist berechtigt, auf dem Bestandgegenstand, soweit in diesem Vertrag 

nichts anderes vereinbart wird, alle für die Bestandzwecke erforderlichen und entsprechen-

den Bauten und Anlagen zu errichten, zu nutzen, alle notwendigen oder nützlichen Investiti-

onen zu tätigen sowie Neu-, Zu- und Umbauten vorzunehmen, soweit dies im Rahmen der 

allenfalls notwendigen behördlichen Bewilligungen von den einzelnen Behörden gestattet 

wird.  

Die Kosten für die Errichtung des Objektes einschließlich Platzbefestigungen samt Unterbau 

sowie für die Einfriedung sind ausschließlich vom BAV zu tragen.  

Von den Vertragsparteien wird aber festgehalten, dass die Errichtung und Erhaltung dieser 

Bauten und Anlagen so erfolgen muss, als dass dem Bestandgeber diesbezüglich keinerlei wie 

auch immer gearteten Kosten entstehen.  

Auch ist der BAV verpflichtet, den Bestandgeber vollkommen klag- und schadlos zu halten, 

wenn dieser von Dritten unter Hinweis auf diese Bauten und Anlagen, deren allenfalls nicht 

einwandfreien Zustand oder deren sonstigen Beschaffenheit, als Grundeigentümerin in An-

spruch genommen werden sollte.  

Hinsichtlich der auf dem vertragsgegenständlichen Grundstück errichteten Neubauten und 

Anlagen wird ausdrücklich und rechtsverbindlich festgestellt, dass es sich dabei um Bauwerke 

im Sinne des § 435 ABGB (Superädifikate) handelt. Nur zur Klarstellung wird daher von den 

Vertragsparteien festgehalten, dass sich die Eigentumsverhältnisse im Grundbuch dadurch 

nicht verändern und der Bestandgeber weiterhin Alleineigentümerin der Grundstücke bleibt.  

Hinsichtlich der Bebaubarkeit des Grundstückes 915/5 haftet der Bestandgeber dem Bestand-

nehmer für die Entfernung von Ablagerungen und Verunreinigungen, die zu einer Sanierungs- 

oder Entsorgungspflicht des jeweiligen Liegenschaftseigentümers auf Grund öffentlich-recht-

licher oder zivilrechtlicher Bestimmungen führen können. Diesbezüglich hat der Bestandge-

ber mit den Voreigentümern eine Räumungs- und Entsorgungsvereinbarung getroffen. Der 

Bestandnehmer ist berechtigt, die zu errichtenden Superädifikate im Rahmen der baube-

hördlichen Bewilligungen nach ihrem alleinigen Gutdünken aufführen zu lassen, einzurichten 

und während der Dauer des Bestandverhältnisses auch jede ihr genehme Änderung an den 

Bauwerken vorzunehmen.  

In diesem Zusammenhang wird jedoch festgehalten, dass dem Bestandgeber vor einer Vor-

nahme solcher Änderungen anzuzeigen sind.  

Der Bestandnehmer ist verpflichtet, soweit dies noch nicht geschehen ist, sämtliche für die 

beabsichtigten Maßnahmen erforderlichen behördlichen Bewilligungen und Genehmigungen 

einzuholen und die behördlichen Vorschriften und Anordnungen während der gesamten Zeit 

des Betriebes, erforderlichenfalls auch danach, genauestens zu befolgen und einzuhalten.  

Die Marktgemeinde Pabneukirchen anerkennt grundsätzlich und ohne wesentliche Ein-

schränkung die im Bezirk Perg für ASZ-Objekte üblichen Baustandards des BAV und erteilt der 

Bauausführung nach den ihr bekannten und gemeinsam abgesprochenen Plänen ihre aus-

drückliche Zustimmung.  

Somit verpflichtet sich der Bestandgeber als Eigentümer der in Bestand gegebenen Grund-

stücke in den entsprechenden Behördenverfahren unter der Bedingung der konsensmäßigen 
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Ausführung die Zustimmungen zu erteilen und alle erforderlichen Erklärungen und Unter-

schriften abzugeben, die zur Durchführung der Bauabsichten des BAV und zur vereinbarten 

Nutzung des Bestandobjektes einschließlich der darauf befindlichen und allenfalls noch zu 

errichtenden Baulichkeiten erforderlich sind.  

 XII.    

Erhaltung baulicher Anlagen  

Die Vertragsparteien kommen überein bzw. halten ausdrücklich fest, dass sämtliche Erneue-

rungs-, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten an allen künftig auf dem Bestandgegenstand 

befindlichen Gebäude, Anlagen usw. während der Dauer des Bestandverhältnisses aus-

schließlich und endgültig vom Bestandnehmer als deren Eigentümer alleine auf deren Kosten 

durchzuführen sind.  

Der Bestandgeber ist daher keinesfalls verpflichtet, während aufrechter Dauer dieses Be-

standverhältnisses Aufwendungen, welcher Art immer, zu tragen und hat er solche auch nicht 

bei Beendigung desselben dem Bestandnehmer zu ersetzen.  

Die erst zu errichtenden Bauwerke und Anlagen sind daher auf Kosten des Bestandnehmers 

in ordnungsgemäßem Zustand instandzuhalten und so zu warten und zu betreiben, dass 

dadurch keine Schäden, welcher Art immer, verursacht werden und hier insbesondere auch 

keine Emissionen oder sonstigen Verunreinigungen, welcher Art auch immer, ausgehen.  

Die Säuberungs- und Streuverpflichtung gemäß § 93 StVO wird hinsichtlich des Bestandob-

jektes an den Bestandnehmer überbunden. Der Bestandnehmer hat dementsprechend für 

eine ordnungsgemäße Schneeräumung, Eisfreimachung und Bestreuung der Verkehrsflächen 

auf dem Bestandobjekt Sorge zu tragen. Diese Arbeiten obliegen daher ausschließlich dem 

Bestandnehmer.  

Der Bestandgeber erklärt ausdrücklich, den Bestandnehmer hinsichtlich sämtlicher vorste-

hender von ihm übernommenen Verpflichtungen vollkommen klag- und schadlos zu halten.  

 XIII.    

Überbauten bei Beendigung Bestandverhältnis  

Bei Beendigung des Bestandverhältnisses durch Ablauf der vereinbarten sechzigjährigen Ver-

tragsdauer hat der Bestandgeber das Wahlrecht, entweder die gänzliche Beseitigung aller 

vom Bestandnehmer auf der vertragsgegenständlichen Fläche errichteten baulichen Anlagen 

und die Herstellung des ursprünglichen Zustandes, insbesondere auch alle, allenfalls notwen-

digen oder zweckmäßigen Sanierungs- oder Dekontaminationsveranlassungen (Aufschüttun-

gen) auf Kosten des Bestandnehmers zu verlangen oder den unentgeltlichen Übergang all 

dieser Anlagen und Baulichkeiten samt allen unterirdischen Einleitungen, Aufschließungen, 

Befestigungen sowie asphaltierte Flächen zu begehren.  

  

Bei vorzeitiger Auflösung des Bestandverhältnisses durch den Bestandnehmer gelten eben-

falls die vorstehenden Bestimmungen.  

Bei vorzeitiger Auflösung des Bestandvertrages durch den Bestandgeber ist derselbe ver-

pflichtet, dem BAV die errichteten Baulichkeiten zum Zeitwert abzulösen und gehen diese 
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sodann in das Eigentum des Bestandgebers über. Bei der Ermittlung des Zeitwertes sind all-

fällige Sanierungs- oder Sicherungsarbeiten zu berücksichtigen. Mangels Einigung über Art 

und Umfang der Sanierungs- und Sicherungsmaßnahmen, der abzuziehenden Kosten oder 

des Zeitwertes der Baulichkeiten und baulichen Anlagen, sind diese Werte durch ein Gutach-

ten eines gerichtlich beeideten Sachverständigen für Bau- und Wohnrechtssachen, der von 

den Vertragsparteien einvernehmlich auszuwählen ist, zu ermitteln, wobei die Kosten derar-

tiger Gutachten vom Bestandnehmer und vom Bestandgeber je zur Hälfte getragen werden.  

Kann seitens der Vertragsparteien binnen sechs Monaten nach Beendigung des Bestandver-

hältnisses kein Einvernehmen über den Ablösebetrag sowie die Person des Sachverständigen 

erzielt werden, so hat die diesbezüglichen Wertfeststellungen derjenige Sachverständige zu 

ermitteln, welcher durch den Vorsteher des örtlich zuständigen Gerichtes erster Instanz (der-

zeit Bezirksgericht Perg) über Aufforderung auch nur einer der beiden Vertragsparteien aus-

gewählt wird. An die diesbezüglich ermittelten Werte sind beide Vertragsparteien gebunden.  

 XIV.    

Weitergabe  

Der Bestandgeber anerkennt nochmals, dass alle vom Bestandnehmer neu zu errichtenden 

Gebäude und Anlagen bzw. alle Bauwerksteile, die auch unter der Erdoberfläche liegen kön-

nen, jeweils im Alleineigentum des Letzteren stehen. An der Bestandfläche findet ein Eigen-

tumserwerb durch Bauführung aber nicht statt.  

Der BAV wird das ASZ grundsätzlich selbst betreiben. Es ist ihm allerdings auch gestattet, un-

ter Aufrechterhaltung seiner eigenen vollen vertraglichen Verpflichtung dem Bestandgeber 

gegenüber, dieses durch die Firma O.Ö. Landes- 

Abfallverwertungsunternehmen GmbH betreiben zu lassen.  

Der BAV ist daher berechtigt, das Bestandobjekt oder Teile dessen, insbesondere auch die 

von ihm errichteten Bauwerke und Anlagen nach vorheriger Anzeige an den Bestandgeber 

zur Gänze oder teilweise, in welcher Rechtsform auch immer, allerdings nur im Rahmen der 

gesetzlichen Bestimmungen und nach Fassung aller dafür notwendigen internen und allen-

falls öffentlich-rechtlichen Gremialbeschlüsse sowie letztlich nur für den in diesem Vertrag 

vereinbarten Zweck an die Firma O.Ö. LandesAbfallverwertungsunternehmen GmbH, auch zu 

ihm genehmen finanziellen Bedingungen, weiterzugeben.  

Diesbezüglich wird festgehalten, dass eine Weitergabe des Bestandobjektes an weitere Dritte 

nur unter der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung der Marktgemeinde Pabneukirchen 

gestattet ist und wird diesbezüglich nochmals auf die genaue Einhaltung der in Punkt VIII. 

näher beschriebenen Änderung des Bestandzinses hingewiesen.  

Der Bestandnehmer verpflichtet sich allerdings, für den Fall der Weitergabe vertragliche 

Rechte, auch alle möglichen Verpflichtungen und Haftungen aus dem Betrieb und dem Be-

stand des ASZ auf den Übernehmer zu übertragen.  

Die Vermietung von Gebäuden bzw. Gebäudeteilen, die vom Bestandnehmer selbst geschaf-

fen wurden, ist jedoch uneingeschränkt zulässig und unterliegen dem Bestandnehmer hin-

sichtlich derartiger Teile der Liegenschaft, insbesondere hinsichtlich des Bestandzinses, kei-

nerlei Beschränkungen. 

Der Bestandnehmer darf auch außer zu den vorstehend genannten Bedingungen bzw. Ein-

schränkungen dritten Personen keine Rechte am Bestandgegenstand, insbesondere keine 
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Dienstbarkeiten und dergleichen einräumen und verpflichtet sich, den Bestandgeber diesbe-

züglich vollkommen klag- und schadlos zu halten. 

 XV.    

Betriebspflichten  

Die Sammlung bzw. Annahme von Alt- und Problemstoffen, Sperrabfall sowie von gefährli-

chen Abfällen erfolgt nur unter Aufsicht von Personal des BAV oder von diesem beauftragten 

Dritten zu den vom BAV oder beauftragten Dritten festgesetzten Annahmezeiten.  

Die Anlieferer werden vom Betreiber (BAV oder beauftragter Dritter) verpflichtet, die Alt- und 

Problemstoffe sowie die gefährlichen Abfälle in den hierfür vorgesehenen und gekennzeich-

neten Behälter und Stellagen entsprechend abzulagern. Der Betrieb und die damit zusam-

menhängende Überwachung des ASZ sowie der regelmäßige Abtransport angesammelter 

und entgegengenommener Alt- und Problemstoffe sowie gefährlicher Abfälle obliegt aus-

schließlich dem BAV oder den von diesem beauftragten Unternehmen oder Personen.  

 XVI.    

Vorkaufsrecht  

Der Bestandgeber räumt hiermit mit Unterfertigung dieses Vertrages dem BAV das Vorkaufs-

recht gemäß §§ 1072 ff ABGB an den neu gebildeten Grundstücken 915/5 und 949/3 Ka-

tastralgemeinde 43012 Pabneukirchen ein und vereinbaren die Vertragsparteien, dass im 

Falle einer Abtretung dieses Bestandrechtes, die Marktgemeinde Pabneukirchen zu einer 

Neueinräumung dieses Vorkaufsrechtes an den in das Bestandrecht Eintretenden verpflichtet 

ist. Der Bestandnehmer nimmt die Einräumung dieses Vorkaufsrechtes hiermit durch Mitfer-

tigung dieses Vertrages rechtsverbindlich zur Kenntnis und an und ist dasselbe grundbücher-

lich bei der Liegenschaft EZ neu Grundbuch 43012 Pabneukirchen hinsichtlich der neu gebil-

deten Grundstücke 915/5 und 949/3 sicherzustellen.  

 XVII.    

Rechtsübergang des Bestandverhältnisses  

Dieses Bestandverhältnis geht beiderseits auf Rechtsnachfolger über.  

Diesbezüglich wird ebenfalls nochmals auf die genaue Einhaltung der in der Einleitung im 

letzten Absatz näher beschriebenen Änderung des Bestandzinses hingewiesen.  

 XVIII.    

Vertragskosten und Gebühren  

Die Vertragsparteien kommen sodann überein, dass die mit der Errichtung und grundbücher-

lichen Durchführung dieses Vertrages verbundenen Kosten, Stempel, Steuern und Gebühren 

einschließlich der allfälligen Genehmigungskosten sowie der Hundertsatzgebühr vom Be-

standnehmer getragen werden.  

Der Bestandnehmer ist verpflichtet, sämtliche aus der nicht oder verspätet erfolgten Zahlung 

des Bestandzinses dem Bestandgeber entstehenden Kosten zu ersetzen. Die Kosten einer 

rechtsfreundlichen Beratung trägt jedoch jede Vertragspartei aus Eigenem.  

 XIX.    
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Vertragsausfertigung  

Dieser Vertrag wird in einem Original errichtet, welches der Bestandnehmer erhält, während 

sich der Bestandgeber eine unbeglaubigte Abschrift einbehält. Der Bestandnehmer erklärt in 

Kenntnis zu sein, dass der Originalbestandvertrag ab dem Zeitpunkt der allseitigen Vertrags-

unterfertigung für die Dauer von sieben Jahren aufzubewahren ist.  

 XX.    

Urkundenhinterlegung  

Der Bestandgeber gibt weiters ausdrücklich die Erklärung ab, einer Einreihung dieser Urkunde 

und eventueller Nachtragsurkunden in die Sammlung der gerichtlich hinterlegten Urkunden 

im Grundbuch 43012 Pabneukirchen zum Zwecke der Ersichtlichmachung des Bestehens ei-

nes Bauwerkes im Sinne des § 435 ABGB zuzustimmen.  

 XXI.    

Staatsbürgerschaft  

Der Bezirksabfallverband Perg erklärt an Eides Statt, seinen Sitz in Österreich zu haben sowie 

dass an seinem Verband keinerlei Ausländer im Sinne des O.Ö. Grundverkehrsgesetzes betei-

ligt sind und auch deren geschäftsführende Organe keine Ausländer im Sinne des O.Ö. Grund-

verkehrsgesetzes sind.  

 XXII.    

Aufsandungserklärung  

Die Vertragsparteien erteilen hiermit ihre ausdrückliche Einwilligung, dass bei der neu anzu-

legenden Liegenschaft Katastralgemeinde 43012 Pabneukirchen  

  

a) das Bestandrecht nach Inhalt und Umfang der Punkte „II. und III.“ dieses Vertrages hin-

sichtlich der Grundstücke 915/5 und 949/3 bis zum 31.03.2083 zugunsten des Bezirksab-

fallverbandes Perg, Kickenau 7, 4320 Perg einverleibt werden kann;  

  

b) das Vorkaufsrecht hinsichtlich der Grundstücke 915/5 und 949/3 gemäß Punkt "XVI." die-

ses Vertrages für den Bezirksabfallverband Perg einverleibt werden kann;  

  

c) die auf dem Bestandsobjekt neu zu errichtenden Gebäude im Grundbuch nicht ersichtlich 

gemacht sind und bewilligen daher die Ersichtlichmachung des Superädifikats „Altstoff-

sammelzentrum Pabneukirchen“ hinsichtlich der Grundstücke 915/5 und 949/3;  

  

d) die Einreihung des am xx.03.2023 errichteten Bestand- und Superädifikatsvertrages in die 

Sammlung der beim Bezirksgericht Perg hinterlegten und eingereihten Urkunden zum 

Zwecke der Feststellung der Errichtung eines Bauwerkes „Altstoffsammelzentrum Pabneu-

kirchen“ im Sinne des § 435 ABGB auf den Grundstücken 915/5 und 949/3 durch den Be-

zirksabfallverband Perg, Kickenau 7, 4320 Perg bewilligt werden kann. Beim Eigentumser-

werb des Bezirksabfallverbandsverbandes Perg handelt es sich um originären Erwerb.  
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 XXIII.    

 

 

Schriftformvereinbarung  

Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der 

Schriftform.  

 XXIV.    

Genehmigungen  

Diese Urkunde wurde in der Sitzung des Gemeinderates der Marktgemeinde Pabneukirchen 

am 23.03.2023 genehmigt.  

Festgehalten wird, dass das dieser Urkunde zu Grunde liegende Rechtsgeschäft nicht der ge-

meindeaufsichtsbehördlichen Genehmigung im Sinne der OÖ GemO bedarf.  

Weiters wurde dieser Vertrag in der Verbandsversammlung des Bezirksabfallverbandes Perg 

am 21.03.2023 genehmigt.  

Dieser Vertrag bedarf zu seiner Wirksamkeit auch der Genehmigung der Landesregierung ge-

mäß § 13 (4) Oö. Abfallwirtschaftsgesetz 2009.  

 XXV.    

Auftrag/Einwilligungserklärung  

Es besteht Einvernehmen, dass der Schriftenverfasser Mag. Markus Ecker, MBL, öffentlicher 

Notar in Grein bzw. ein Substitut oder Kanzleinachfolger, die grundbücherliche Durchführung 

und Urkundenhinterlegung dieses Rechtsgeschäftes besorgt. Ein Auftragswiderruf sowie ein 

Auftrag zur Herausgabe der für die grundbücherliche Durchführung dieses Rechtsgeschäftes 

erforderlichen Urkunden können nur durch alle Vertragsparteien einvernehmlich erfolgen.  

  

Die Vertragsparteien bevollmächtigen hiermit Frau Ingrid Leonhartsberger, geboren am 

10.09.1999, Notariatsangestellte, p.A. Kreuznerstraße 6, 4360 Grein sämtliche für die bücher-

liche Durchführung und Durchführung nach UHG dieses Rechtsgeschäftes erforderlichen Än-

derungen vorzunehmen und beglaubigt zu unterfertigen.  

  

Die Vertragsparteien erklären sich ausdrücklich damit einverstanden, dass ihre personenbe-

zogenen Daten, nämlich Name, Geburtsdatum, Familienstand, akademischer Titel, Meldean-

schrift, Sozialversicherungsnummer und ggf. Steuernummer, sowie die Vertragsdaten zum 

Zwecke der Anzeige der Verkehrssteuern beim Finanzamt (z.B. allfällige Grunderwerbsteuer, 

Immobilienertragsteuer) und sämtliche zum Zwecke der grundbücherlichen Durchführung er-

forderlichen Genehmigungen bei den dafür zuständigen Behörden und der Verrechnung der 

gerichtlichen Eintragungsgebühr beim Bezirksgericht, vom Schriftenverfasser gespeichert 

und verwendet werden. Diese Einwilligung kann jederzeit beim Verantwortlichen Mag. Mar-

kus Ecker, MBL auf dieselbe Art und Weise, wie die Einwilligung erteilt wurde, widerrufen 

werden.  
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Ort:   

Datum:   

  

 

  

 __________________________________________   

 Marktgemeinde Pabneukirchen  

  

 

  

 __________________________________________   

 Bezirksabfallverband Perg  
 
 
 
Ein Superädifikatsvertrag wird dann benötigt, wenn nicht der Grundeigentümer (Marktgemeinde 
Pabneukirchen) selbst auf einen Grund baut, sondern jemand anderer – in diesem Fall der BAV. 
Grundsätzlich ist der Vertrag so aufgebaut, wie alle anderen, die der BAV mit den Gemeinden abge-
schlossen hat. 
 
 

Beschluss des Gemeinderates: 
Auf Antrag von Bgmin. Barbara Payreder beschließt der Gemeinderat einstimmig durch Handerheben 
den Bestand- und Superädifikatsvertrag ASZ Grundstück.  
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TOP 16)  Änderung Flächenwidmungsplan Nr. 3 / Änderung Nr. 16 „Anpassung 
Neubau ASZ“ / Baulandsicherungsvertrag /Stellungnahmen der Fachabteilungen – 
Einleitung aufsichtsbehördliches Genehmigungsverfahren - Beschlussfassung 
 

Seitens des Ausschusses werden die eingetroffenen Stellungnahmen erläutert und durchgespro-

chen. Einleitend kann seitens der RO-Behörde keine positive Zustimmung erteilt werden. 
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Allgemein wird besprochen, dass der Projektant Fa. Eitler im stetigen Austausch mit der Wasser-

rechtsbehörde BH Perg sowie mit den Abteilungen des Landes Oö steht. Das Ansuchen um Was-

serrechtsbewilligung liegt seit Anfang Februar der BH Perg vor. Ein paar Ergänzungen zum Projekt 

sind noch ausständig.  

Lt. Auskunft des Kommandanten der FF-Pabneukirchen genügt der angrenzende Bach sowie der 

große Fischteich von Fam. Ebner zur Löschwasserversorgung. Seitens des Ausschusses wird an-

gemerkt, ob nicht beim Neubau des ASZ ein Löschwasserbehälter mitberücksichtigt werden solle. 

 

Stellungnahme Naturschutz: 

Die Naturschutzbehörde stellte fest, dass die B-Widmung seit jeher Bestand sei und derzeit noch 

unbebaut ist. Weiters wird festgehalten, dass der Standort der B-Widmung heutzutage sehr schwer 
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möglich ist. Da seitens der Mgde Pabneukirchen „nur“ eine Widmungsanpassung erfolgen soll, kann 

seitens des Naturschutzes zugestimmt werden. Es wird abschließend kein Einwand erhoben. 

 

Stellungnahme Wildbach: 

Seitens der WLV werden einige Punkte zum Schutz des Wildbaches angeführt. 

Seit Eintreffen der Stellungnahme wurde zwischen Projektanten Eitler und WLV die Bedenken aus-

geräumt. Dazu liegt ein Projekt der Fa. GeoTechnik Tauchmann GmbH vor. Dies wird den Aus-

schussmitgliedern zur Kenntnis gebracht. Nach Auskunft von BAV Hr. Reiter ist nach jetzigem 

Stand die Sickerfähigkeit gegeben und somit keine Einleitung in den Bach notwendig! 

Wie ersichtlich, ist die geforderte Retentionsfläche bereits im Vorabzug des Neubaus ASZ vorhan-

den. 

 

UBAT: 

Durch die vorherigen Absprachen mit dem Leitungsträger Linz Netz GmbH ist die 30kV Freileitung 

kein Problem. Der Abstand, sowie das keine Müll-Container darunter stehen dürfen, wurde einge-

halten.  

 

 

Forstfachliche Stellungnahme: 

Die Stellungnahme des forstfachlichen Dienstes ergibt eine positive Bewertung. 

 

Abt. Wasserwirtschaft: 

Die Abt. Wasserwirtschaft bemängelt, dass derzeit noch keine Wasser- bzw. Abwasserversorgung 

am ggst. Grundstück vorhanden ist.  

Seitens der Gemeinde Pabneukirchen wird festgehalten, dass die Planunterlagen für die wasser-

rechtl. Bewilligung seit Anfang Februar bei der zuständigen Behörde BH Perg unter folgender GZ: 

BHPEWa-2023-51737/4 liegen. Nach Auskunft der Bürgermeisterin die im BAV-Vorstand Mitglied 

ist, wird vorgebracht, dass seitens des BAV beabsichtigt ist, die Bauverhandlung zum geplanten 

Projekt im Mai 2023 abzuhalten.  

Nach Auskunft beim zuständigen Juristen der BH Perg, Hr. Pötscher, ist eine positive Beurteilung 

beabsichtigt. 

 

Umweltanwaltschaft: 

Seitens des Obmannes wird folgender Schriftverkehr zwischen Umweltanwaltschaft und Bürger-

meisterin den Mitgliedern zur Kenntnis gebracht: 
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Seitens des Ausschusses wird eine positive Beschlussfassung an den Gemeinderat empfoh-

len. 

 
GV DI Florian Kloibhofer erläutert, dass der Grundsatzbeschluss bzgl. Widmungserweiterung bereits 
im Dezember erfolgt ist. Nach Einlangen der Stellungnahmen werden diese im Folgenden erläutert.  
 
Abt. Raumordnung 
Keine positive Stellungnahme. Die Abt. Wasserwirtschaft bemängelt, dass derzeit weder Wasserver-
sorgung noch Kanal am Grundstück vorhanden sind. Die Gemeinde kann den Kanal jedoch erst dann 
errichten, wenn die Widmung erfolgt ist. Es gab ausführlichen SV zwischen Projektanten, Amtslei-
tung und Behörde, der Wasserrechtsbescheid liegt bei der Behörde auf, die Genehmigung wird An-
fang Mai behandelt.  
 
Ein weiterer Einwand bezieht sich auf das Retentionsbecken, die anfallenden Oberflächenwässer 
müssen versickert werden. Dazu gibt es bereits ein Konzept, außerdem erfolgten Bodenbohrungen, 
eine Ableitung in einen Vorfluter ist nicht notwendig. Das geplante Retentionsbecken reicht aus. 
 
Abt. Naturschutz 
Die Naturschutzbehörde steht dem Vorhaben grundsätzlich nicht positiv gegenüber, da aber die Wid-
mung bereits besteht und nur eine kleine Anpassung erfolgen soll, erfolgt seitens Abt. Naturschutz 
kein Einwand.  
 
Die Stellungnahme des forstfachlichen Dienstes ergibt eine positive Bewertung. 
 
UBAT: 
Kein Einwand, da der notwendige Abstand zur bestehenden 30 kV-Leitung eingehalten wird. In die-
sem Bereich sind weder Gebäude noch Müllcontainer geplant, sondern nur die Straße und das Re-
tentionsbecken. 
 
Die Umweltanwaltschaft hätte überhaupt empfohlen, das Gebiet rückzuwidmen und nach einem 
neuen Standort zu suchen. Grundsätzlich ist anzumerken, dass man über die bestehende Widmung 
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froh sein kann. Diese wäre jetzt so nicht mehr möglich. So wird es für Gemeinden fern von INKOBA-
Gebieten schwer gemacht, derartige Projekte anzugehen. 
 

Beschluss des Gemeinderates: 
Auf Antrag von Bgmin. Barbara Payreder beschließt der Gemeinderat einstimmig die Änderung Flä-
chenwidmungsplan Nr. 3 / Änderung Nr. 16 „Anpassung Neubau ASZ“ / Baulandsicherungsvertrag 
/Stellungnahmen der Fachabteilungen – Einleitung aufsichtsbehördliches Genehmigungsverfahren. 
 

TOP 17)  Beratung/Grundlagenforschung „Erhaltungsbeitragsverordnung - § 28 
Abs. 3 Oö. ROG“ – Beschlussfassung 
 
Im Frühling letzten Jahres wurde die Verdoppelung des Erhaltungsbeitrags für unbebaute Grundstü-
cke im GR beschlossen. Nun kam es im Rahmen der Verordnungsprüfung zu der Rückmeldung, dass 
die Grundlagenforschung bzgl. Erhaltungskosten und Baulandmobilisierung nicht gegeben ist. Vom 
Ortsplaner liegt ein Konvolut vor, angeführt darin sind die Gründe, warum eine Erhöhung zu Bauland-
mobilisierungen führt. In Pabneukirchen betrifft es rund 10 Grundstücke, in Stellungnahmen vom 
Land OÖ bei geplanten Widmungen kommt es immer wieder zur Sprache, dass genügend gewidmete 
Fläche in unserem Ort vorhanden wäre. Eine Erhöhung des Erhaltungsbeitrages wäre vielleicht eine 
zusätzliche Motivation für Grundeigentümer, gewidmete Gründe zu verkaufen bzw. zu bebauen. 
 

Beratung/Grundlagenforschung „Erhaltungsbeitragsverordnung - §28 Abs. 3 Oö.ROG“ 

Nach Vorlage der beschlossenen Verordnung des Gemeinderates, sind seitens der IKD Mängel hinsichtlich der Grund-

lagenforschung festgestellt worden. Nunmehr soll im GR ein weiterer Beschluss gefasst werden: 

 

Der § 28 im Oö. Raumordnungsgesetz regelt den „Erhaltungsbeitrag im Bauland“. Die Gemeinde hat dem Eigentümer 

eines Grundstücks oder Grundstücksteils, das im rechtswirksamen Flächenwidmungsplan als Bauland gewidmet, 

jedoch nicht bebaut ist, je nach Aufschließung des Grundstücks durch eine gemeindeeigene 

Abwasserentsorgungsanlage oder eine gemeindeeigene Wasserversorgungsanlage einen Erhaltungsbeitrag 

vorzuschreiben. Die Verpflichtung zur Entrichtung des Erhaltungsbeitrags besteht ab dem fünften Jahr nach der 

Vorschreibung des entsprechenden Aufschließungsbeitrags. Sie endet mit dem Anschluss oder der Entrichtung der 

entsprechenden privatrechtlichen Anschlussgebühr. 

 

Der Erhaltungsbeitrag beträgt derzeit für die Aufschließung durch eine Abwasserentsorgungsanlage 24 Cent pro 

Quadratmeter. Die Gemeinden werden ermächtigt, durch Beschluss des Gemeinderats in Form einer Verordnung für 

das gesamte Gemeindegebiet über diese Beträge hinaus den Erhaltungsbeitrag für die Aufschließung durch eine 

Abwasserentsorgungsanlage bis zum Doppelten pro Quadratmeter anzuheben, sofern dies zur Deckung der 

tatsächlich anfallenden Erhaltungskosten bzw. aus Gründen der Baulandmobilisierung erforderlich ist. 

 

Im Jahr 2022 wurden in der Gemeinde Pabneukirchen für 10 unbebaute Grundstücke die Erhaltungsbeiträge für Ka-

nal in einer Gesamthöhe von rd. € 3.600 vorgeschrieben. Da rund 15 Baugrundinteressenten in der Gemeinde Pabneu-

kirchen vorgemerkt sind, könnte durch eine Anhebung der Erhaltungsbeiträge Bauland mobilisiert werden. 

 

Auch seitens der Stellungnahme unseres Raumplanes wird eine Befürwortung der Erhöhung ausgesprochen, um 

möglich Baugründe mobilisieren zu können. In der Sitzung des Bauausschusses am 15. März 2023 wurde die Erhö-

hung der Erhaltungsbeiträge eingehend behandelt und sich für eine max. Erhöhung ausgesprochen.  

 

Angeführt wird weiters, dass sich der Gemeinderat bereits in den beiden Sitzungen im März sowie September 2022 

folgende Beschlüsse gefasst hat: 

 

 

Auszug aus der März 2022 Sitzung: 
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Zu TOP. 19.) Erhöhung der Erhaltungsbeiträge für unbebautes Bauland (Verordnung) – Beschlussfas-

sung 

 

GV DI Florian Kloibhofer verweist auf die Stellungnahmen der Abt. Raumordnung, die allgemein be-

inhalten, dass Baulandmobilisierungsmaßnahmen in Form von Anhebung der Erhaltungsbeiträge oder 

Rückwidmungen getroffen werden sollen. Unabhängig davon gibt es auch eine Empfehlung vom Land, 

die Erhaltungsbeiträge von 24 Cent auf 48 Cent zu erhöhen. Damit zukünftig für Widmungswerber 

positive Stellungnahmen vom Land erreicht werden können, wird vorgeschlagen den derzeitigen Er-

haltungsbeitrag von 24 Cent zu verdoppeln. Aktuell gibt es in Pabneukirchen 50.000 m² gewidmete, 

jedoch nicht bebaute Grundfläche, davon werden für 16.000 m² Erhaltungsbeiträge bezahlt. Ziel der 

Anhebung ist eine Erleichterung für zukünftige Widmungswerber und zusätzliche Schaffung von Flä-

chen zur Bebauung. 
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V E R O R D N U N G 

 

des Gemeinderates der Gemeinde Pabneukirchen vom 25.03.2022 mit der der Erhaltungs-

beitrag erhöht wird.  

 

Aufgrund des § 28 Abs. 3 Oö. Raumordnungsgesetz 1994, LGBl. Nr. 114/1993, idF. LGBl. 

Nr. 125/2020 wird verordnet: 

 

§ 1  

Gegenstand der Abgabe, Abgabenhöhe 

 

(1) Der Erhaltungsbeitrag gemäß § 28 Oö. Raumordnungsgesetz 1994 für Grundstücke 

oder Grundstücksteile, die im rechtswirksamen Flächenwidmungsplan als Bauland ge-

widmet, jedoch nicht bebaut sind, wird für das gesamte Gemeindegebiet nach Maß-

gabe des Abs. 2 erhöht. 

(2) Der Erhaltungsbeitrag beträgt für die Aufschließung durch eine Abwasserentsorgungs-

anlage 0,48 Euro pro Quadratmeter. 

 

§ 2  

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt mit 01.01.20xx / Ablauf des Tages seiner Kundmachung in 

Kraft. 

 

Der Bürgermeister/Die Bürgermeisterin 

 

GV Kurt Steindl fragt nach, ob es dann theoretisch die Möglichkeit gibt, dass der Besitzer einer zwei-

ten, unbebauten Parzelle diese rückwidmen lässt und dadurch den Erhaltungsbeitrag nicht zu leisten 

hat. Dem ist so. 

GR Walter Prandstätter meldet sich zu Wort. Er merkt an, dass es sich bei diesen Grundbesitzern 

größtenteils um Personen handelt, die Gründe für ihre nachfolgenden Generationen bereithalten. 

Diese Grundbesitzer werden weder rückwidmen noch veräußern und werden doppelt so hoch belastet 

als bisher. Er kann sich mit diesem Gedanken nicht anfreunden. 

Die Bürgermeisterin erläutert, dass dieses Thema in der Bürgermeisterkonferenz behandelt wurde, da 

es viele Gemeinden betrifft. Auch einige andere Gemeinden werden diese Erhöhung vornehmen. Es 

handelt sich sehr oft um Flächen, wo bekannt ist, dass keine Nachkommen als zukünftige Bauwerber 

in Frage kommen. Auf alte Widmungen kann nicht zugegriffen werden, jedoch sollen seitens der Ge-

meinde Maßnahmen getroffen werden, um zusätzliche gewidmete Flächen verfügbar zu machen, eine 

Maßnahme ist die Erhöhung der Erhaltungsbeiträge. GV DI Florian Kloibhofer betont nochmals, dass 

das ein Punkt ist, wo man den Widmungswerbern entgegenkommen und negative Stellungnahmen vom 

Land entkräften kann, weil man im Vorfeld als Gemeinde Maßnahmen getroffen hat. 

GR Walter Prandstätter wirft ein, dass das ein Vorschlag vom Land ist, aber kein Muss. Er wird so 

nicht mitstimmen, da eine Erhöhung auf das Doppelte einfach zu viel ist. Viele Grundbesitzer planen 
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langfristig für ihre Kinder und wenn man dann 20 oder 25 Jahre diesen Beitrag zahlen muss, dann 

kommt in Summe sehr viel zusammen. 

GV DI Florian Kloibhofer erwähnt, dass zum Beispiel im Jahr 2016 in Summe 3.900 Euro an Erhal-

tungsbeiträgen eingehoben wurden. Seiner Meinung nach geht es also nicht um allzu hohe Beträge. 

GRE Manuel Rumetshofer führt an, dass man andererseits aber auch die Wertsteigerungen, die es 

ebenso bei einem Grundstück gibt, in irgendeiner Form berücksichtigen muss. 

GR Walter Prandstätter ist der Meinung, dass eher keine Spekulanten dabei sein werden. Ihm sind jene 

ein Anliegen, die vorausschauend für ihre Kinder einen Baugrund gekauft haben und nun mehr bezah-

len müssen. 

GR Christian Steindl weist auf die Tatsache hin, dass es viele vorhandene Baugründe gibt, die Wid-

mungen in Zukunft blockieren. GV Kurt Steindl stimmt zu, dass viele Grundeigentümer nicht vor haben 

zu bauen und dennoch nicht verkaufen, was auch das Recht jedes Einzelnen ist, aber diese werden 

eben dann zur Kasse gebeten. 

 

Beschluss des Gemeinderates: 

Auf Antrag von Bgmin. Barbara Payreder beschließt der Gemeinderat durch Handerheben mit 15 Ja-

Stimmen und 2 Nein-Stimmen (SPÖ-Fraktion) die neue Verordnung über die Erhöhung der Erhal-

tungsbeiträge für unbebautes Bauland. 
 

Rückmeldung Verordnungsprüfung 
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Auszug aus der September 2022 Sitzung: 

GV DI Florian Kloibhofer berichtet, dass sich der BA mit diesem Thema umfangreich beschäftigt hat 
und folgende Punkte zu erwähnen sind.  

 
• Baulandbedarf:  
Die Gemeinde besitzt Baulandreserven von ca. 5,5 ha dies ist leider aus der Vergangenheit begründet. 
Der BA Ausschuss ist sich einig, dass eine Rückwidmung bei der einen oder anderen Fläche durchaus 
Sinn mache. Einige Baugrundstücke die in der Baulandbedarfserhebung des Ortsplaners enthalten 
sind, sind zum z.B. bewaldet bzw. in der roten Hochwasserzone und nicht bebaubar. Im BA wurden 
alle gewidmeten Flächen genau analysiert, dazu liegt nun am Gemeindeamt eine Liste auf, bei der alle 
Flächen angeführt sind. Vor kurzer Zeit wurden von der Fr. Bürgermeister sämtliche Grundeigentümer 
persönlich kontaktiert die eine gewidmete unbebaute Fläche haben. Von den gewidmeten Flächen 
befinden sich ca. 34.000 m² im Wohngebiet, ca. 14.000 m² im Dorfgebiet und 7.000 m² im 
Mischbaugebiet. Ca. 6.500 m² von der genannten Fläche sind bereits verkauft und werden in Kürze 
bebaut! Jene Fläche die in der roten Zone Hochwasserzone, bewaldet oder zu steil für eine Bebauung 
sind, beträgt ca. 7.000 m². Diese Flächen sind unter anderem bei der nächsten Überarbeitung des ÖEK 
anzupassen, um die gewidmeten Bau-Flächen auf die tatsächlich bebaubaren Grundstücke reduzieren 
zu können. Weiters hat die Marktgemeinde den Erhaltungsbeitrag um das doppelte erhöht. Dieser 
erhöhte Erhaltungsbeitrag wird im kommenden Jahr 2023 fällig. Dies trägt hoffentlich auch zur 
Motivation zum Verkauf oder die Bebauung von gewidmeten Flächen bei. 
Baulandprognose Ortsplaner Arch. Haderer Stand 2021: 
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Begründung für die Deckung der tatsächlichen Erhaltungskosten 
 

 
 
Der Bauausschuss empfiehlt dem GR mit der Grundlagenforschung als Basis diese Verordnung einzu-
führen. AL Mag. Erwin Haderer präzisiert, dass die Verordnung bereits eingeführt ist, die Grundlagen-
forschung soll zur Vervollständigung nachgereicht werden.  
 

Beschluss des Gemeinderates: 
Auf Antrag von Bgmin. Barbara Payreder beschließt der Gemeinderat einstimmig die ergänzende Be-
ratung und Grundlagenforschung für die Erklärung der Erhöhung des Erhaltungsbeitrages gemäß Be-
schluss des Gemeinderates vom 24. März 2022 

 
TOP 18)  Vollziehung Baulandsicherungsverträge hinsichtlich fristgerechter Be-
bauung – Beschlussfassung 
 
BA-Obmann DI Florian Kloibhofer erklärt, dass es seit 2018 in Pabneukirchen Baulandsicherungsver-
träge gibt, diese enthalten einen Punkt, der eine fristgerechte Bebauung sicherstellen soll. Diese wird 
einerseits vom Land gefordert, andererseits werden Widmungen zu Spekulationszwecken vermieden.  
 
Nach Diskussion kommt der Ausschuss zu folgendem Ergebnis: 

Da es immer schwieriger wird Bauland umzuwidmen bzw. zu erschließen ist jede nicht be-

baute Parzelle in Pabneukirchen wichtig. Weiters ist der Vertrag ein Bestandteil, dass da-

mals die Widmung überhaupt zu Stande gekommen ist und somit eine Forderung des Lan-

des OÖ. Auch in den kommenden Jahren werden vermutlich ähnliche Anträge zu behan-

deln sein. Wenn in Pabneukirchen künftig vermehrt unbebaute Grundstücke auftreten, wer-

den Widmungen nur noch schwieriger. Außerdem ist es widersprüchlich den Erhaltungsbei-

trag auf das doppelte zu Erhöhen und andererseits den „Bauzwang“ nicht durzusetzen. 

Auch gegenüber potenziellen Bauwerbern ist es unfair Bauparzellen zu horten. 

Um zukünftig die Vollziehung der Baulandsicherungsverträge sicherzustellen wird ein eige-

ner Gemeinderatsbeschluss vorgeschlagen. 
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Der Ausschuss empfiehlt dem Gemeinderat zukünftig, wie in den jeweiligen Baulandsiche-

rungsverträgen festgelegt, diese einzuhalten. 

 
Der Bauausschuss empfiehlt dem GR zu empfehlen, dass seitens der Gemeinde an diesen Fristen fest-
gehalten werden soll und diese vertragsmäßig festgelegten Punkte auch dementsprechend von der 
zuständigen Instanz eingefordert werden müssen. 
 

Beschluss des Gemeinderates: 
Auf Antrag von Bgmin. Barbara Payreder beschließt der Gemeinderat einstimmig die Vollziehung Bau-
landsicherungsverträge hinsichtlich fristgerechter Bebauung. 
 

TOP 19)  Ansuchen um „Bauzwangverlängerung“ – Fam. Gassner (Markt-Süd) - 
Beschlussfassung 
 

GV DI Florian Kloibhofer informiert über ein Schreiben von Fam. Gassner an die Bürgermeisterin, Ge-
meinderäte und den Bauausschuss, in dem um Verlängerung der „Bauzwangfrist“ von 2023 auf 2028 
gebeten wird. Der Punkt wurde in der letzten Bauausschuss-Sitzung wie folgt behandelt. 
 

Der Obmann erklärt, dass seit Einführung von Baulandsicherungsverträge im Jahr 2018 nun der 

erste Fall eintritt. 

Ein Antrag der Fam. Gassner in Markt-Süd liegt dem Ausschuss vor: 

 

 

Der Ausschuss erörtert den damaligen Baulandsicherungsvertrag der zwischen Hr. Fischelmaier 

und der Gemeinde Pabneukirchen abgeschlossen wurde. 
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Der Ausschuss empfiehlt dem Gemeinderat dem Ansuchen von Fam. Gassner nicht nachzukommen. 

Es soll wie im Baulandsicherungsvertrag festgeschrieben ein Wohnhaus errichtet werden. 
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Der Bauausschussobmann berichtet, dass man sich in der Ausschusssitzung den Baulandversiche-
rungsvertrag von damals nochmals genau durchgesehen hat. Dieser sieht vor, dass innerhalb von 5 
Jahren nach dem Kauf mit dem Bau eines Wohnhauses begonnen werden muss. Nach ausführlichen 
Diskussionen im Bauausschuss empfiehlt dieser dem GR, dem Ansuchen von Familie Gassner nicht 
nachzukommen.  
 
GV Kurt Steindl stimmt zu, wenn einmal eine einheitliche Vorgangsweise beschlossen wurde, dann 
sollte man sich – unabhängig davon, wer Antragsteller ist – an diese halten. GV Karl Holzweber und 
GRE Andreas Hinterleitner teilen mit, dass dies auch innerhalb ihrer Fraktionen so gesehen wird. Die 
Widmung wurde seinerzeit überhaupt erst dadurch möglich, weil dieser Punkt im Baulandsicherungs-
vertrag enthalten war. Es herrscht Einigkeit darüber, dass es nicht möglich ist, hier Ausnahmen zu 
machen und diesen anderen Grundeigentümern gegenüber, die in einer ähnlichen Situation sind, zu 
rechtfertigen.  
 
GR Christian Steindl empfiehlt, die Hintergründe dieses Beschlusses genau zu kommunizieren und 
klarzumachen, dass an dieser Vorgangsweise auch in Zukunft – egal wer Antragsteller ist – festgehal-
ten wird.  
 

Beschluss des Gemeinderates: 
Auf Antrag von Bgmin. Barbara Payreder beschließt der Gemeinderat einstimmig dem Ansuchen um 
„Bauzwangverlängerung“ von Fam. Gassner nicht zuzustimmen.  
 

 
TOP 20)  Vollziehung Baulandsicherungsverträge hinsichtlich Infrastrukturkosten-
beitrag - Beschlussfassung 
 
GV DI Florian Kloibhofer berichtet, dass es derzeit keinen konkreten Fall dazu gibt. Im Bauausschuss 
hat man sich angesehen, wie hoch die Infrastrukturkostenbeiträge in den Nachbargemeinden sind.  
 

Da es derzeit keinen konkreten Diskussionsbedarf hinsichtlich der Höhe des Infra-beitrages gibt. 

Möchte der Obmann dies allgemein für zukünftige Vorgehensweisen zur Diskussion stellen. 

 

Der Ausschussdiskutiert die Höhen des Infra-beitrages der umliegenden Gemeinden. 

 

Recherche von AL Haderer vom April 2022: 

 

Gemeinde Infrabeitrag Anmerkung 

Windhaag 35 € für letzte Umwidmung 2020 Wird sicher angehoben, wenn erforder-

lich => Kostendeckung wird angestrebt 

Grein 45 € für letzte Umwidmung 2021 Wird sicher angehoben, wenn erforder-

lich => Kostendeckung wird angestrebt 

Klam 10 € für letzte Umwidmung 2015 Wird sicher angehoben, wenn erforder-

lich => Kostendeckung wird angestrebt 

Münzbach 15 € für letzte Umwidmung 2018 Wird sicher angehoben, wenn erforder-

lich => Kostendeckung wird angestrebt 

Allerheiligen 7,5 € für letzte Umwidmung 2015 Wird sicher angehoben, wenn erforder-

lich => Kostendeckung wird angestrebt 
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Arbing Individuelle Berechnung Wird sicher angehoben, wenn erforder-

lich => Kostendeckung wird angestrebt 

Rechberg Individuelle Berechnung – bei letzter 

Umwidmung: 30 € 

Wird sicher angehoben, wenn erforder-

lich => Kostendeckung wird angestrebt 

 

Folgende Umfrageergebnisse wurden seitens der Gemeinde Allerheiligen mündlich erteilt. 

Gemeinde Infrabeitrag Anmerkung 

Bad Zell 15 € Wird überarbeitet 

Tragwein 25 € Wird sicher angehoben, wenn erforder-

lich => Kostendeckung wird angestrebt 

Schwertberg Wird neu eingeführt Kostendeckung wird angestrebt 

 

Weitere Info aus Grein: 

Bei Ihnen wurden die letzten Umwidmungen durch die Coburg und die OÖ Wohnbau abgewickelt => 

diese kalkulieren mit dem Verkaufspreis, welcher mit rd. € 115,--/m² normiert war. Es sind innerhalb 

kürzester Zeit alle Baugrundstücke verkauft gewesen; klarerweise sind hier die genannten Institutio-

nen auch Mitverantwortlich für die Preissteigerungen. Die Gemeinde Grein fährt hier einen strikten 

Kurs und peilt immer eine 100 % Kostendeckung an. 

 

Generell wurde bei der Umfrage auch das Thema Darlehensaufnahme für Verkehrsaufschließungen 

angesprochen => es raten alle von dieser Vorgehensweise ab!!! 

 

Es geht allen Gemeinden gleich => die Gelder gehen zur Neige und es muss auf andere Finanzie-

rungsformen zurückgegriffen werden, in diesem speziellen Fall werden die Kosten eben auf die Um-

widmungswerber und klarerweise dann weiter auf die Käufer der Grundstücke umgewälzt. 

 

Gibt es keine Anpassungen, können die Gemeinden gar keine Umwidmungen mehr in Angriff nehmen 

bzw. die Infrastruktur kann nicht bereitgestellt werden. 

Aus meiner Sicht ist die Umfrage eindeutig gewesen und auch unsere östlichen Nachbarsgemeinden 

werden hier noch in Bedrängnis kommen. Man sollte sich auch die Widmungstätigkeit bzw. Wid-

mungs-Entwicklung der letzten Jahre genauer ansehen. 

 

Interessant ist, dass in Gemeinden, wo auch die Grundstückspreise extrem angezogen haben, auch 

die Baugrundstücke gleich wieder vergeben waren => auch bei hohen Preisen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Mag. Erwin Haderer, M.A. 

Amtsleiter 

Marktgemeinde Pabneukirchen 

Markt 16 

4363 Pabneukirchen 

Tel.: 07265/5255-12 

E-Mail: haderer@pabneukirchen.ooe.gv.at 

 

mailto:haderer@pabneukirchen.ooe.gv.at
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Angesprochen wurden auch die beiden letzten Thematiken, Umwidmung markt-Süd Manner/Öllin-

ger sowie Neudorf Nord. 

 

Nach Diskussion kommt der Ausschuss zum Schluss, dass in Pabneukirchen der Infra-Bei-

trag aufgrund einer Grobkostenschätzung durch einen Projektanten ermittelt werden soll 

(Basis: Grobkostenschätzungsdeckung). 

 
Die Kostendeckung wird in allen Gemeinden angestrebt. Der Bauausschussobmann bringt ein Beispiel 
aus Pabneukirchen vor. Bei der Umwidmung von den Gründen in Markt-Süd wurde die Einhebung 
eines Infrastrukturkostenbeitrages in der Höhe von 9 € beschlossen. Dieser Betrag wurde im Rahmen 
einer Grobkostenschätzung festgelegt. Der Bauausschuss empfiehlt dem GR, dass auch zukünftig die 
Infrastrukturkostenbeiträge auf Basis einer Grobkostenschätzung ermittelt werden sollen. 
 
GV Kurt Steindl merkt an, dass diese Vorgehensweise vom Land nicht zu begrüßen ist. Früher wurden 
die Straßen einfach gebaut, jetzt müssen Beiträge eingehoben werden. Die Kosten werden im Endef-
fekt auf junge Bauwerber abgewälzt, die sich einen Hausbau ohnehin schon kaum mehr leisten kön-
nen.  
 
GR Christian Steindl wirft ein, dass die Höhe der Infrastrukturkostenbeiträge berechnet auf Basis einer 
Grobkostenschätzung je nach Lage der Baugründe immer unterschiedlich ausfallen wird und stellt die 
Frage, ob dies fair ist. In einer Gemeinde wie Pabneukirchen wird es dann sehr schwierig, junge Bau-
werber mit einem Grundstück in einer exponierten Lage im Ort halten zu können. Er ist der Meinung, 
dass hier eine Pauschallösung ähnlich wie beim Kanal besser wäre. 
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Die Bürgermeisterin merkt dazu an, dass der Kanalbau grundsätzlich kostendeckend ist, was beim 
Straßenbau nicht der Fall ist. Widmungen in exponierten Lagen werden ohnehin in Zukunft kaum 
mehr möglich, in den allermeisten Fällen wird es sich um Siedlungserweiterungen handeln. Fürs erste 
stehen einmal 8 Baugründe in Markt-Süd zur Verfügung, wenn es dann um andere Gebiete geht, dann 
wird man sich das wieder gesondert ansehen müssen. Bei jeder Widmung ist eine gewisse Wirtschaft-
lichkeit Vorgabe und auch als Härteausgleichsgemeinde hat man sich in gewissen Bereichen an Vor-
gaben zu halten.  
 

Beschluss des Gemeinderates: 
Auf Antrag von Bgmin. Barbara Payreder beschließt der Gemeinderat einstimmig durch Handerheben 
die Vollziehung Baulandsicherungsverträge hinsichtlich Infrastrukturkostenbeitrag. 
 

TOP 21) Amtshaus – Vermietung ehemalige Posträumlichkeiten an Sandra Plaimer 
– Mietvertrag - Beschlussfassung 
 

M I E T V E R T R A G 
geschlossen am heutigen Tage zwischen der Marktgemeinde Pabneukirchen, vertreten durch Bürgermeis-
terin Barbara Payreder, als Vermieterin einerseits und Frau Plaimer Sandra, geb. 26.04.1979 als Mieterin 
andererseits wie folgt:  

I. Mietgegenstand 
Die Marktgemeinde Pabneukirchen ist Alleineigentümerin der Liegenschaft EZ 330 Grundbuch 43012 Pab-
neukirchen, mit sämtlichen bei dieser Liegenschaft vorgetragenen Grundstücken.  
 
Gegenstand dieses Mietvertrages ist Teile der Betriebsräumlichkeiten im Erdgeschoß des obigen Hauses. 
Das Mietobjekt hat eine Nutzfläche von insgesamt 60,92 m² bestehend aus 2 Betriebsräumen und einem WC.  
Davon wird der hintere Raum mit 23,40m² voll und der vordere Raum zum Teil als Garderobe genutzt. Der 
Mieter verzichtet auf die Mitbenützung der WC Anlagen. 
 
Sowohl die Einrichtungen als auch die Heizung und die sonstige Ausstattung des Mietgegenstandes entspre-
chen dem zeitgemäßen Standard. Der Zustand des Mietobjektes ist in saniertem und ordnungsgemäßem Zu-
stand.  
Zum Mietobjekt gehören weiters die Mitbenützung des Vorhauses, der Hauswasserleitung, des Kanals und 
der Müllabfuhr (Restmüll, Altpapier, Gelber Sack).  
 
Die Vermietung erfolgt ausschließlich zu Betriebszwecken.  

II. Vertragsdauer 
Dieses Mietverhältnis hat am 15.03.2023 rückwirkend begonnen und wird auf die Dauer von einem Jahr abge-
schlossen. 
 
HINWEIS: 
Fr. Plaimer Sandra ist darüber informiert und aufgeklärt, dass das Amtshaus und somit auch die Betriebs-
räumlichkeiten in den kommenden Jahren abgerissen werden. Die Vermieterin wird darüber dem Mieter recht-
zeitig in Kenntnis setzen. 
Vereinbart wird, dass die Vermieterin NICHT für die Suche einer Ersatz-Betriebsstätte verantwortlich ist. 
 
Es endet daher nach Ablauf der Vertragsdauer, ohne dass es einer gesonderten Aufkündigung bedarf. Eine 
Kündigung durch den Vermieter aufgrund des Neubaus des Amtsgebäudes, kann zu jederzeit erfolgen. 
Dem Mieter kommt das Recht zur gerichtlichen Aufkündigung nach Ablauf eines Jahres unter Einhaltung einer 
dreimonatigen Kündigungsfrist zum Monatsletzten zu.  
Sofern von keiner Seite (Mieter oder Vermieter) eine Kündigung erfolgt, verlängert sich das Mietverhältnis au-
tomatisch um jeweils ein Jahr.  

III. Mietzins, Nebenkosten 
Der monatliche Mietzins beträgt derzeit insgesamt € 127,49 zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 
derzeit 20 % (zwanzig Prozent).  
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Der Mietzins zuzüglich Mehrwertsteuer ist jeweils monatlich im Vorhinein am Ersten bis spätestens Zehnten 
eines jeden Monats an die Vermieterin auf deren Konto bei der Raiffeisenbank Pabneukirchen zu überweisen.  
 
Es wird ausdrücklich die Wertbeständigkeit des oben vereinbarten Mietzinses vereinbart. Als Maß zur Berech-
nung der Wertbeständigkeit dient der von der Statistik Austria in Wien monatlich verlautbarte Verbraucher-
preisindex Basis Dezember 2020 oder ein an seine Stelle tretender Index.  
Als Bezugsgröße für die Indexberechnung dient die für den Monat Dezember errechnete Indexzahl.  
Schwankungen der Indexzahl nach oben oder unten bis einschließlich 5 % bleiben unberücksichtigt, darüber 
hinausgehende Differenzen werden aber voll, also einschließlich der fünfprozentigen Freigrenze in Anschlag 
gebracht.  
 
Dieser Spielraum ist bei jedem Überschreiten des jeweils geltenden Spielraumes nach oben oder unten neu 
zu berechnen, wobei stets die erste außerhalb des jeweils geltenden Spielraumes gelegene Indexzahl die 
Grundlage sowohl für die Neufestsetzung des Forderungsbetrages als auch für die Berechnung des neuen 
Spielraumes zu bilden hat. 
Festgestellt wird, dass die Kosten des elektrischen Stromes sowie des Wasserverbrauches direkt vom Mieter 
an das jeweilige Versorgungsunternehmen bezahlt werden, ebenso tragen die Mieter die Gebühren für Kanal-
benützung, Müllabfuhr, Rauchfangkehrer sowie alle sonstigen Betriebskosten im Sinne des Mietrechtsgeset-
zes.  
 
Der Anteil des Mietobjektes im Verhältnis zum Gesamtobjekt „Markt 16“ beträgt  
hinsichtlich Heizungskosten 2,5 %  
hinsichtlich der sonstigen Betriebskosten 3,2 %.  
 
Zur Deckung der Betriebs- und Heizungskosten sowie der laufenden öffentlichen Abgaben, die dem Mieter 
nicht direkt vorgeschrieben werden, wird ein monatlicher Pauschalbetrag von derzeit insgesamt € 100,-- ver-
einbart, welcher vom Mieter gemeinsam mit dem Mietzins zur Zahlung fällig ist. 
Die genaue Abrechnung der jährlichen Betriebskosten erfolgt jeweils bis zum 30.6. des Folgejahres und sind 
Guthaben oder Nachzahlungen binnen 14 Tagen ab Bekanntgabe auszugleichen.  
Überzahlungen werden dem Abgabenkonto des Mieters gutgeschrieben. 
  
Der Mieter hat weiters Kenntnis von der bestehenden Hausordnung und hat die ihn daraus treffenden Pflich-
ten anteilsmäßig zu erfüllen.  

IV. Instandhaltung, Veränderungen, Haftung 
Der Mieter ist berechtigt, den Mietgegenstand dem Vertrag gemäß zu gebrauchen und zu benützen. Der Mie-
ter hat den Mietgegenstand und die für diesen bestimmten Einrichtungen und Geräte zu warten und instand 
zu halten. Ernste Schäden des Hauses sind dem Vermieter ohne Verzug zu melden.  
Die Reinigung der beiden Miet-Räumlichkeiten (23,40m² und 34,76m²) obliegt dem Mieter. 
 
Kommt der Mieter seiner vereinbarten Wartungs-, Instandhaltungs- und Erneuerungspflicht nicht nach, so 
kann die Vermieterin nach vergeblicher Aufforderung und Fristsetzung, die Durchführung der erforderlichen 
Arbeiten jederzeit auf Kosten des Mieters vornehmen lassen.  
 
Der Mieter verzichtet – sofern im Einzelfall keine gesonderte schriftliche Vereinbarung getroffen wird – auf je-
den Ersatzanspruch im Zusammenhang mit allfälligen von ihm vorgenommenen Investitionen.  
Der Mieter haftet der Vermieterin gegenüber für alle Schäden und Nachteile, die dieser durch ihn oder durch 
die in das Bestandobjekt aufgenommenen Personen entstehen.  
Vom Mieter gewünschte Veränderungen bzw. Verbesserungen des Mietgegenstandes bedürfen der schriftli-
chen Genehmigung der Vermieterin.  
 
Beabsichtigte Arbeiten am Mietgegenstand hat der Mieter der Vermieterin schriftlich unter detaillierter Angabe 
von Art und Umfang sowie unter Nennung des in Aussicht genommenen befugten Gewerbetreibenden so 
rechtzeitig vorher anzuzeigen, dass die Vermieterin alle eigenen Interessen sowie jene des Hauses und der 
übrigen Bewohner wahrnehmen kann.  
Die Vermieterin oder ein von dieser Beauftragter können das Mietobjekt nach vorheriger Ankündigung zum 
Zweck der Besichtigung mehrmals im Jahr betreten, bei Gefahr im Verzug entfällt die Voranmeldepflicht.  
 
Aus zeitlichen Störungen der Wasserzufuhr und Energieversorgung sowie aus Gebrechen an Gas-, Licht-, Ka-
nalisations-, Strom-, Wasserleitungen und dergleichen kann der Mieter gegenüber der Vermieterin keine 
Rechtsfolgen ableiten, sofern diese daran kein grobes Verschulden trifft.  
Der Mieter ist verpflichtet bei Beendigung des Mietverhältnisses das Mietobjekt in gereinigtem und frisch aus-
gemaltem Zustand zurückzustellen.  
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Der Mieter ist verpflichtet, die Räumung des Bestandobjektes und die sonstigen ihn bei Beendigung des Miet-
verhältnisses treffenden Obliegenheiten, insbesondere auch die Reinigung der Wohnung so rechtzeitig vorzu-
nehmen, dass der Mietgegenstand von der Vermieterin unmittelbar nach Vertragsende weiter verwertet wer-
den kann.  

V. Untervermietung, Weitergabe, Tierhaltung 
Die gänzliche oder teilweise Untervermietung des Mietgegenstandes ist nur mit schriftlicher Zustimmung der 
Vermieterin zulässig.  
Die Tierhaltung ist nicht gestattet.  

VI. Sonstige Bestimmungen 
Die Vertragsparteien vereinbaren einvernehmlich im Hinblick auf die Höhe des vereinbarten Mietzinses, dass 
sämtliche mit der Errichtung und Vergebührung dieses Mietvertrages verbundenen Kosten und Abgaben aller 
Art vom Mieter getragen werden.  
Dieser Vertrag wird in einem Original errichtet welches die Vermieterin erhält, während der Mieter eine Ab-
schrift zu erhalten hat.  
 
Dieser Vertrag wurde in der Sitzung des Gemeinderates der Marktgemeinde Pabneukirchen am  
 
……………………..……., zu Tagesordnungspunkt ……  
genehmigt und bedarf keiner gemeindeaufsichtsbehördlichen Genehmigung.  
Der Mieter bestätigt von der Vermieterin ….. Stück Schlüssel übernommen zu haben.  
 
Pabneukirchen, am ………………….  
 
Der Mieter:       Die Vermieterin: 

 
Dieses Thema wurde bereits im Familien- und Sozialausschuss behandelt. Der Mieterin ist bewusst, 
dass es sich hier um eine befristete Vermietung handelt, benötigt wird der hintere Bereich. Da die 
Räumlichkeiten seit 15. März genutzt werden, wurden im Vorfeld alle Fraktionen informiert.  
 

Beschluss des Gemeinderates: 
Auf Antrag von Bgmin. Barbara Payreder beschließt der Gemeinderat einstimmig durch Handerheben 
die Vermietung der ehemaligen Posträumlichkeiten an Sandra Plaimer. 
 

TOP 22)  Allfälliges 
 
GV Kurt Steindl berichtet von einem ihm zugetragenen Gerücht, dass die Fa. Naderer in Zukunft den 
Schulbusbetrieb mangels Buschauffeure und Lukrativität nicht mehr führen wird. Lt. Wissensstand 
der Bürgermeisterin ist Lukrativität nicht das ausschlaggebende Thema, jedoch werden Busfahrer/in-
nen nach wie vor dringend gesucht. Wenn hier kein Personal gefunden wird, ist die Fa. Naderer ge-
zwungen, den Schulbusbetrieb einzustellen. Dann müsste dieser neu ausgeschrieben werden. An die-
ser Stelle erfolgt eine Diskussion darüber, dass es sehr schwierig werden wird, jemanden zu finden, 
da es für Busunternehmen sehr unattraktiv ist. GV Kurt Steindl ist der Meinung, dass die Bürgermeis-
ter der betroffenen Gemeinden schon jetzt beim Land das Problem aufzeigen sollten. 
 
GR Christian Steindl kommt nochmals auf TOP 20 zurück. Es wird klargestellt, dass grundsätzlich die 
Grobkostenschätzung als Basis für die Höhe des Infrastrukturkostenbeitrages heranzuziehen ist. Dies 
ist jedoch nicht bindend, die Baulandsicherungsverträge werden dann nach wie vor individuell im GR 
behandelt. 
 
GRE Andreas Hinterleitner bringt angesichts der bevorstehenden warmen Witterung das Thema Fahr-
radständer im Marktbereich an. Die Bürgermeisterin informiert, dass diese im Rahmen der Bauvor-
haben Raiba und Gemeindeneubau vorgemerkt sind.  
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
Nachdem die Tagesordnung erschöpft ist und sonstige Anträge und Wortmeldungen nicht mehr vor-
liegen, schließt die Bürgermeisterin als Vorsitzende die Sitzung des Gemeinderates um 21:40 Uhr. 
 
 
 
 

 _____________________________   ______________________________  
  (Vorsitzende) (Schriftführer)  

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

Die Vorsitzende beurkundet hiermit, dass gegen die vorliegende Verhandlungsschrift in der Sitzung 
am ________________ keine Einwendungen erhoben wurden / über die erhobenen Einwendungen 
der beigeheftete Beschluss gefasst wurde.*) 
 
Pabneukirchen, am _____________20____ 
 
 

___________________________________ 
(Die Vorsitzende) 

 
 
 _______________________   _______________________   ______________________  
 (Gemeinderat) (Gemeinderat) (Gemeinderat) 
 
(* Nicht zutreffendes streichen) 


